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VI. Mitteilungen 

1. Staatsgesetze 

II. Kirchengesetze und V erord!lungen 
Kirchengesetz 

zur .Ä.nderµ.ng der Kirchengesetze über die Anwendung 
des Pfarrergesetzes und. des Kirchenbeamtengesetzes der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kfrche Deutsch
lands im Bereich der Evangelisch-lutherischen Kirche in 

. . Lübeck 
vom 20. Februar 1974 

Kirchenleitung und Synode haben auf Grund von 
Artikel· 51 Absatz 2 und Artikel 55 Absatz 5 der Kirchen
verfassung als Kirchengesetz ·beschlossen: 

Artikel I 
Das Kirchengesetz über die Anwendung. des Pfarrer

gesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen. Kirche 
Deutschlands im Bereich der Evangelisch-lutherischen 
Kirdle in Lübeck vo.m 26. · November 1969, (Kirchliches 
Amtsblatt 1969, S. 30i), wird wie folgt geändert: · 
1. Artikel I Satz 1 erhält folgend~ Fassung: 

„Für die Rechtsverhältnisse der Pastor.en im Bereich 
der Evangelisch-lutheri~chen Kirche in L:iibeck gilt 
das Pfarrergesetz der Vereinigten Evangelisch-Luthe
rischen Kirche Deutschlands in den Fassungen vom 
10. November 1972 (Amtsblatt der Vereinigten Evan
gelisch-Lµtherischen Kirche- Deutschlands · Band IV 
Seite 98) und vom 24. Oktober 1973 (Amtsblatt der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen ;Ki;rche Deutsch
lands Band IV Seite 263) . nach Maßgabe folgender 
·Bestimmungen:". · 

2. Artikel I Ziffer 14 · erhält folgende Fassung: 
„Zu § 65 Absatz 4 und 5 · 
In ärztliche Zeugnisse soll nur mit Zustimmung . des 
Arztes, der das Zeugnis ausgestellt hat, Einsicht ge
währt werden. Die Einsichtnahme in Prüfungsakten 
und Visitationsberic;:hte ·wird in·. der Prüfungs- und 
Visitationsordnung geregelt." · . 

3. · In Artikel 1 Ziffer 16 erhält die Ubetschrift folgende 
Fassung: · 

nZu §§ 74 Absatz 2 und 88 Absatz 2 sowie Zif-
. f er 11 dieses Gesetzes". · ' 

Artikel II 
Artikel 1 Satz 1 des Kirchengesetzes über die Anwen
dung des Kirchenbeamtengesetzes . der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands im 

· Bereich der Evangelisch-lutherischen. Kirche in Lübeck 
vom 3. Juni 1970 (Kirchliehes Amtsblatt· 1970 Seite 23) · 
erhält zur Anpas~ung: an das Pfarrergesetz der Ver
einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands in der Fassung vom 10. November 1972 (Amts
blatt der Vereinigten Evangelisch-Lutherisdleh Kirche 
Deutschlands Band IV Seite 98) folgenden Wortlaut: 

„Für die Rechtsverhältnisse der Kirchenbeamten 
im Bereich der Evangelisch-lutherischen Kirche in 
Lübeck gilt das Kirchenbeamtengesetz der Ver:
einigten Evangelisch.;Luth~rischen Kirche Deutsch
lands vom 12. Dezember 1968 (Amtsblatt der. Ver
einigten.Evangelisch-Lutherischen Kirche :Qeutsch
lands Band JII, Seite 68) in der Fassung des Kir
chengesetzes vom 24. Oktober 1973 (Amtsblatt 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands Band IV Seite 263) nach Maßgabe 
folgender Bestimmungen:". · 

Artikel III 
Dieses Kirchengesetz tritt mit seiner Verkündung in 

Kraft. 
Der Vorsitzende der. Kirchenleitung 

gez. Stoll 
Senior 

Der Präses der Synode 
gez. Dr. Carus 

Das vorstehende, von der Synode am 13. Februar 1974 
und von de+ Kirchenleitung am 20. Februar 1974 be
schlossene· Kirchengesetz wird hiermit verkündet. 

Lübeck, den 20. März 1974 
Die Kirchenleitung 

gez. Göldner · 
Oberkirchentat 
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Pfarrergesetz 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands in der Neufassung 
vom 10. November 1972 

Generalsynode und Bischofskonferenz der Vereinig
ten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands haben 
die nachstehei;ide, ab 1. Januar 1974 gelt~nde Neufassung 
des Pfarrergesetzes beschlossen (veröffentliCht im Amts
blatt der VELKD, Band IV Stück 3 vom 30. November 
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Anlage zu § 67 

Ordnung für die Schlichtungsstelle . 

1. Abschnitt 

Grundbestimmungen 

§ 1 

1- 9 

Dieses Gesetz regelt das Dienstverhältnis. der in den 
Dienst der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands oder einer .ihrer .Gli~dkirchen berufenen 
Pfarrer. · 

§ 2 

(1) Der Pfarrer steht i:Q.. einem Dienst, der bestimmt 
und begrenzt ist durch den Auftrag, den die Kirche von 
ihrem Herrn· erhalten hat. 

(2) Das Dienstverhältnis des Pfarrers ist ein kirchen
gesetzlich geregeltes Dienst- und Treueverhältnis zur 
Vereinigten Kirche oder zu einer ihrer Gliedklrchen. 

(3) Es ist ein Dienstverhältnis auf Lebenszeit.· 

§ 3 

(1) Der Pfarrer ist durch die Ordination verpflichtet, 
das Evangelium, das in der Heiligen .Schrift gegeben 
und im Bekenntnis der evangeLisch-lutherischen· Kirche 
bezeugt ist, in ausschließlichem Gehorsam gegen Gott 
rein zu lehren und die Sakramente gemäß dem Evan
gelium zu verwalten: 

(2) Die ~gende, die kirchlichen Gesetze und die son
stigen kirchlichen Ordnungen sind für ihn verbindlich .. 

(3) Der Pfarrer ist verpflichtet,-sich durch seirien Wan.;. 
del des Amtes der Kirche würdig zu erweisen .. Auch 
seiD.e Pflichten als Glied der Gemeinde hat er gewissen-· 
haft zu erfüllen. 

(4) Der Pfarrer untersteht der Visitation, der Lehr
aufsicht und der Dienstaufsicht. 

§ 4 

Auf Grund des Dienst- und Treueverhältnisses hat 
der Pfarrer ein Recht auf Scllutz in ·seinem Dienst und 
in seiner Stellung als Pfarrer sowie ein Recht auf Für-
sorge für sich und seine Familie. . 

II. Abschnitt 

Voraussetzung für die Begründung. des 
Dienstverhältnisses als Pfarrer 

Grundsätzliches 

§ 5 

In das Dienstverhältnis als Pfarrer kann nur berufen 
werden, wer die Anstellungsfähigkeit ·erworben hat und 
ordiniert ist. 



1. Anstellungsfähigkeit 

§ 6 

(1) Bewerber, die innerhalb der Vereinigten· KirChe 
die Kirchengliedschaft besitzen, konnen die Anstellungs.:. 
fähigkeit erwerben, wenn sie 

1. mindestens fünfundzwanzig Jahre alt sind, 
2. frei von Krankheiten und Gebrechen s.ind, die die 

_Ausübung des Dienstes wesentlich hindern, 
3. ein Leben führen, wie es sich für einen Diener im · 

.Amt der Kirche geziemt, und 
4. die vorgeschriebene wissenschaftliche und prak

tische A~sbildung für das Dienstverhältnis als Pfar
rer erhalten und die erste und zweite theologische 
Prüfung, letztere in einer der Gliedkirchen der Ver
einigten Kirche, bestanden haben. 

(2) In besonderen Fällen sind Ausnahmen von. den 
Erfordernissen des Absatzes 1 Nr. 1 tind 2 zulässig. 
Ausnahmen von Absatz 1 Nr. 4 bedürfen, unbeschadet 
der Bes:t:immungen i:n § 7, der Reg~lung durch Kirchen-
gesetz. · 

§ 7 

(1) Bewerber evangelisch-lutherischen Bekenntnisses, 
die in einer nicht der Ver·einigten Kirche angehören
den Gliedkir.che des Lutherischen Weltbundes die An
stelltingsfähigkeit erworben haben, können diese in der · 
Vereinigten. Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen er
werben, wenn der Nachweis einer gleichwertigen Aus
bildung erbracht oder die G1eichwertigkeit allgemein· 
anerkannt .ist· und die übrigen Erfordernisse gegeben 
sind. Das gleiche gilt für Bewerber evangelisch.::luthe
rischen Bekenntnisses aus ·einer nicht dem Lutherischen 
Weltbund angehörenden Gliedkirche der Evangelischen 
Kir.ehe in Deutschland: 

(2) Die Anstellungsfähigkeit können auch erwerben: 
a) Bewerber aus lutherischen Freikirchen, 
b) Dozenten der Theologie, 
c) ordinierte. Missionare, 
d) Theologen aus anderen evangelischen Kirchen, 
e) 'Theolog~n, die aus einer nichtevangelischen Kir

che 1}Uin evangelisch-lutherischen Bekenntnis Über
getreten sind. 

§ 8 

(1) Die Anstellungsfähigkeit nach§ 6 wird verliehen, 
soweit nicht in Gliedkirchen eine andere Reg~lung be
steht. Sind seit dem Bestehen der zweiten theologischen -
Prüfung mehr. als fünf Jahre verflossen, ohne daß ein 
Dienstverhältnis als· Pfarrer. begründet wurde, so· kann 
die Verleihung 9der das Fortbestehen der Anstellungs
fähigkeit von· dem Ausgang eines . Kolloquiums abhän
gig .gemacht wer.den. Das gleiche gilt, wenn ein Pfarrer··. 
mehr als. fünf Jahre keinen kirchlichen· DieriSt ausge
übt hat. 

(2) ·Die Anstellungsfähigkeit nach § 7 muß ausdrück
lich verliehen werden. Die Entscheidung kann von efoem 
Kolloquium oder €iner Prüfung abhängi.g gemacht wer- . 

· den; das. Nähere bestimmt das Recht der Gliedkir'chen. 
Im Falle des § 7 Absatz 2 Buchstaben d) und e) {)oll 
d~ Entscheidung eine Fühlungnahme mit der Vereinig
ten Kirche vorausgehen.· 

(3) Die Verpflichtung nach § 11 Abs. 3 ist nachzuho
len, falls der Bewerper sie bei seiner ·Ordination nicht 
geleistet hatte. Theologen, die aus einer nichtevange-· 
l.ischen Kirche übergetreten ·sind (§ 7 Abs. 2 Buch-· 
stabe e), sind zu ordinieren. 

§ 9 
. . 

(1) Die nach diesem Gesetz erworbene Anstellungs-· 
fähigkeit wird innerhalb der Vereinigten Kirche all-
gemein anerkannt. . 

(2) Die Anstellungsfähigkeit gibt kein Recht auf Be
gründung des Dienstverhältnisses als Pfarrer.· 

§ 10' . 

(1) Die Anstellung.sfähiigkei,t .geht verloren, w.enn .ein 
Kandidat, der die zweite theo!J.o,g.ische Prüfung bestan
den hat, aus dem Kandidatenstand ausscheidet, ent-
lassen oder entfernt wird: · 

(2) Nach Wiederaufnahme in den Kandidatenstand 
kann die Anstelhmgsfähiigkeit wii·eder beigelegt werden. 

2. Ordination 

§ 11 

(1) Die Ordination setzt in der Regel voraus, daß 
ein Dienstverhältnis als Pfärrer begründet werden soll. 

(2) Vor der Ordination führt der Ordinator mit dem 
Ordinanden ein Gespräch.über die Bedeutung der Ordi

'; nation und die inneren Voraussetzungen für die 'Über
nahme des Amtes der Kirche. 

(3) Der Ordinand verpflichtet sich schriftlich. darauf, 
daß Inhalt und Maßstab seiner Verkündigung und Lehre 
„das Evangelium von Jesus Christus ist, wie es in der 
Heiligen· Schrift Alten und Neuen Testaments gegeben . 
und in den Bekenntnisschriften der evangelisch-luthe
rischen Kirche, vornehmlich in der ungeänderten Augs
burgischen Konfession von 1530 und im Kleinen Kate
chismus Martin Luthers bezeugt ist" (Artiksl J Abs. 1 
der Verfassung der Vereinigeten Kirche). ber Wortlaut 
der Lehrverpflichtung wird in den Gliedkirchen besori.,. 
ders festgelegt: 

(4) .Die Ordination wird nach der Ordnung der 
Agende vollzo~en. 

(5) Der Ordinierte erhält eine Ordinationsurkunde. 

§ 12 

Auf Grund des. durch die Ordination er~ilten Auf
trages hat der Ordinierte das Recht zur öffentlichen 
Wortverkündigung und zur Sakramentsv·erwaltung. 

§ 13 

(1) Das Recht zur öffentlichen Wortverkündigung 
und zur Sakramentsv.erwaltung g·eht verloren, 
a) wenn die Berufung in das. Dienstverhältnis gemäß 

§ 20 für nichtig erklärt oder gemäß § 21 zl,lrück- · 
genommen wird und dabei. zugleich auf Verlust des 
Rechtes· zur öffentlichen Wortverkünd~gung und zur 
Sakramentsverwaltung erkannt wird (§ 22), 

b) wenn das Dienstverhältnis de~ Pfarrers nach § 96 
. oder § 97 endet, · 

c) wenn der Pfarrer auf Grund eines Lehrverfahrens 
aus dem Dienst aus1scheidet (§ 98), 

d) wenn gegen deri Pfarrer in einem Amtszuchtver~ 
fahren auf Entfernung aus dem Dienst erkannt 
wird (§ 99), 

e) wenn nach § ·94 Abs. 3 auf dieses Recht verzichtet 
·wird. 
(2) Über den Verlust des Rechtes zur öffentlichen 

Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung soll 
der ordinierte Inhaber eines kirchenleitenden Amtes 
mit dem Betroffenen .ein Gespräch führen. · 

(3) Die Ord:ilnationsurkunde ist zurückzugeben.' 
· (4) Der Verlust ist der Vereiiligten Kirche und den 

Gliedkirchen mitzuteilen. " · 

§ 14 
Wer das Recht zur öffentlichen Wortverküri.digung 

und zur Sakramentsverwaltung verloren hat, kann nicht 
in ein Dienstverh~ltnis e1;Is Pfar~er berufen werden . 

§ 15 

(1) Das Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und 
zur Sakramentsverwaltung ·kanri wieder beigelegt wer
den. 
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(2) Zuständig ist die Kirche, die den Ver1ust dieses 
·Rechtes ausgesprochen hat. Eine andere Kirche kann 
das Recht nach Absatz 1 wieder beilegen, wenn di1e 
zuständige Kirche nicht widerspriCht; anderenfalls ist 
die Zustimmung der Bischofskonferenz der Vereinigten 
Kirche erforderlich. 

(3) Die Ordinationsurkunde ist wieder auszuhändigen 
oder in erneuerter Form auszustellen. 

(4) Die Wiederbeilegung· ist der Vereinigten Kirche 
und den Gliedkirchen mitzuteilen. 

III. Abschnitt 

Begründung des Dienstverhältnisses. 
als Pfarrer 

§ 16 
(1) Das Dienstverhältnis wird durch die Berufung 

zum Pfarrer der Vereinigten Kirche · oder einer ihrer 
Gliedkirchen begründet. 

(2) Mit der Berufung ist 
a) die Übertragung einer Pfarrstelle oder 
b) die· Übertragung einer allgemeinkirchLichen· Auf

. gabe 
verbunden. 

§ 17 

Der in das Dienstverhältnis berufene. Pfarrer wird 
in einem Gottesdienst in sein Amt ·eingeführt. 

§ 18 

(1) DieBerufung zum Pfarrer wird mit der Aushändi
. gung der Berufungsurkunde zu dem in ihr bezeich
neten Tag wirksam. Sie wird in der Reg·el·bei der Efn
führung ausgehändigt. 

(2) Die Urkunde muß die Berufung zum Pfarrer aus
drücken und soll die dem Pfarrer übertragene Pfarr
stelle oder .allgemeinkirchliche Aufgabe, den Dienst
sitz und die Amtsbezeichnung angeben. 

§ 19 

(1) Der Pfarrer wird bei Begründung des Dienstver
hältnisses auf·die gewissenhafte Einhaltung der kirch
lichen Ordnungen und die Erfüllung seiner Obliegen
heiten verpflichtet. über die Verpflichtung ist · eine· 
Niederschrift aufzunehmen. 

(2) Ist. die Verpf1ichtung unterblieben, so wird _hier
durch di'e Verantwortlichkeit des Pfarrers für die Aus
übung des Dienstes und für sein Verhalten .innerhalb 
und außerhalb des. Dienstes nicht berührt~ · 

§ 20 

(1) Die Berufung ist nichtig,· wenn sie von einer un
zuständigen Stelle vorgenommen .. ist oder wenn der 
Berufene im Zeitpunkt der Berufung nach§ 5 oder§ 14 
nicht in das Dienstverhältnis als· Pfarrer ·berufen wer
den durfte oder entmündigt War. 

· (2) Sobald der Grund für die Nichtigkeit der Beru
fung nach Absatz 1 bekannt wird, ist die Nichtigkeit 
unverzüglich festzustellen und dem Berufenen. zu er
öffnen. Bereits ·gezahlte Dienstbezüge können belassen 
werden. 

§ 21 

(1) Die Berufung kann zurückgenommen werden, 
wenn sie durch Täuschung oder ~uf andere unredliehe 
Weise herbeigeführt wurde. Die Möglichkeit, ein Amts
zuchtverfahren einzuleiten, bleiibt unberührt. 

(2) Die Rücknahme muß innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten nach Bekanntwerden des Rückriahrne
grundes erklärt werden. Der Pfarrer ist hierzu zu hören. 

. (3) Vor der Rücknahme kann dem Pfarrer die Aus
übung des Dienstes vorläufig untersagt werden; diese 
Anordnung unterlie,gt nicht der Nachprüfung nach§ 67: 
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(4) Die Rücknahme hat die wi'rkung, daß das. Dienst
verhältnis von Anfang an nichtig ist. Bereits gezahlte 
Dienstbezüge können belassen· werden. 

§ 22 

(1) Bei der Feststellung der Nichtigkeit und bei der 
Rücknahme der Berufung kann auch entschieden wer
den, daß das Recht zur öffentlichen Wortverkün_digung 
und zur Sakramentsverwaltung verloren geht. 

(2) Die Feststellung der Nichtigkeit oder die Rück
nahme der Berufung hat auf die Gültigkeit der bis da
hin vorgenommenen dienstlichen Handlungen· des Be
rufenen keinen Einfluß. 

IV. Abschnitt 

Vom Dienst des Pfarrers 

1. In der Gemeinde 

§ 23 

Der Pfarrer, dem eine Pfarrstelle übertragen ist, hat 
den Auftrag zur öffentlichen Wortverkündigung und 
zur Sakramentsverwaltung in der Gemeinde, als deren 
Hirte er berufen ist. 

§ 24 

(1) Sein Auftrag verpflichtet den Pfarrer zur Leitung 
des Gottesdienstes, zur Vornahme der Amtshandlun
gen, zur ·christlichen Unterweisung und zur Seelsorge. 
Der Auftrag umfaßt auch die Aufgaben des . Pfarrers, 
die· sich aus der geordneten Zusammenarbeit seiner 
Gemeinde mit anderen Gemeinden ergeben. 

(2) Der Pfarrer soll sich mit ·der Gemeinde darum 
bemühen, die in ihr vorhandenen Gaben zu find,en, 
Gemeindeglietj.er zur Mitarbeit zu gewinnen und zu
zurüsten, damit sich ihr Dienst in rechtem Zusammen
wirken mit dem der Kirchenältesten ·und· der übrigen 
Mit.arbeiter zum Aufbau der Gemeinde frei entfalten 
kann. 

(3) Mit ihnen gemeinsam soll der· Pfarre.r dafür sor
gen, daß, in der Gemeinde der missionarische Wille 
und die ökumenische Verantwortung geweckt und daß 
Liebestätigkeit und christliche Haushalterschaft sowie 
die kirchlichen Werke gefördert werden. 

(4) Die rechte Ausübung des Hirtenamtes schließt 
ungeistliches Handeln aus. 

§ 25 

Der Pfarrer hat die ihm obliegenden Aufgaben in 
der Verwaltung, der pfarramtliehen Geschäftsführung, 
der Kirchenbuchführung und in Vermögens- und 
Geldangelegenheiten gewissenhaft zu erfüllen. 

§ 26 

. (1) Bestehen in einer Gemeinde mehrere Pfarrstel
len, so sind die Pfarrer in der öffentlichen Wortver
kündigung und der Sakramentsverwaltung einander 
gleichgestellt. 

(2) Sie sollen ihren Dienst in brüderlicher Gemein
schaft tun und dafür . Sorge tragen, daß der Zusam
menhang der .Gemeinde gewahrt und gestärkt . wird. 
Die Verteilung der Aufgaben in der Gemeinde soll 
durch Dienstordnung geregelt werden. 

§ 27 

(1) Dem Pfarrer ist def Dienst· an allen Gliedern 
seiner Gemeinde aufgegeben. 

(2) Amtshandlungen an Gliedern anderer Gemein
den darf cier Pfarrer nur vornehmen, wenn ihm ein 
Abin~lde- bzw. Entlassungsschein des zuständigen Pfar-
rers vorgelegt wird. , 



(3) Für Gottesdienste und Amtshandlungen im Be
reicll einer anderen Gemeinde bedarf es der vorherigen 
Zustimmung des für diese Gemeinde zuständigen Pfar
rers. Durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, daß 
außerdem die Erlaubnis ~iner anderen kirchlichen Stelle 
erforderlich ist. 

(4) In Notfällen, insbesondere bei Todesgefahr, ist 
jeder Pfarrer zu Amtshandlungen unmittelbar berech:
tigt und verpflichtet. Er hat daruber dem zuständ1.gen 

-Pfarrer alsbald Mitteilung zu machen; 

(5) Wenn in einer Gemeinde mehrere ·Pfarrstellen 
bestehen, regelt sich.die Anwendung der vorstehenden 
Bestimmungen im Verhältnis. der einzelnen Pfarrer zu
einander .'und zu ihrer Gemeinde nach dem Recht der 
Vereinigten Kirche und der Gliedkirchen. 

.§ 28 . 

· Der .Leitende Bischof der Vereinigten Kirche und die 
Bischöfe der Gliedkirchen sind im Rahmen -der _gelten
den besonderen- Bestimmungen zur öffentlichen Wort
verkündigung und zur Sakramentsverwaltung in den 
Gemeinden berechtigt: Das gleiche gilt für diejenigen, 
denen in ihren- Gliedkirchen ·eine solche Befugnis zu-. 
steht. 

2. In ·einef-aÜgemeinkirchlichen Aufgabe 

'§ 29 

(1) Der Pfarrer, dem :eine allgemeinkirchliche Aufga
be übertragen ist, hat'den Auftrag-zur öffentlichen Wort
verkündigung uD,d zur Sakramentsverwaltung im Rah
men seiner besdnderen Aufgabe. 

(2) In der ihm übertragenen allgemeinkirchlichen 
Aufgabe soll der Pfäner seinen Dienst ausrichten 
gleicherweise zum Aufbau der ~irche wie der einzelnen -
Gemeinde. Die ihm. obliegende· Verantwortung -für Geld 
und Gut hat er gewissenhaft zu erfüllen. § 25· findet 
s~nngemäß Anwenci:ung. -

(3) Dem Pfarrer .kann'_ ein gottesdienstlicher Auftrag 
in einer besti~mten :~irctiengemeinde erteilt werden. 

(4) Im Übrigen· gelte~ fllr Gottesdienste und Amts
. handlungen des-Pfarrers die Bestimmungen d~s § 27, 
soweit nicht § 2~ Satz 2 ~uf .ihn Anwendung findet. 

3. In einem kirchenleitenden Amt 

§ 30 

(1) Der ordinierte Inhaber eines kirchenleitenden. 
Amtes hat .den .Auftrag zur öffentlichen Wortverkün
digung und zur Sakrameritsverwaltung im Rahmen sei
ner Aufgabe. Ihm oblieg( d'ie Sorge dafür; daß das 
Wort Gottes schrift- und bekenntnismäßig verkündigt 
wird und die Sakramente recht verwaltet werden~ Ei.
hat Über ,Ausbildung und Fortbildung, Amtsführung und 
Lebenswandel der Di'ener im Amt der Kirche zu wachen 
und die Gemeinden mit 'ihren Gliedern zu rechtem 
kirchliehen Leben anzuhalten. Er hat die Einheit, das 
Recht und das Ansehen der Kirche zu wahren und zu 
festigen. 

(2) Die ordinierten Mitglieder kirchenleitender Or
gane tragen im Rahmen ihrer Aufgabe eine gleiche 
Verantwortung'. 

(3) Das Recht der Vereinigten Kirche und der Glied
kirchen bestimmt, wer ordinerter Inhaber ei.Iles kirchen
leitenden Amtes und wer Mitglied eines ltirchenleiten-: 
den Organs ist, welche ·Aufgaben ~hnen zustehen und 
welche Rechtsstellung sie haben. Nach diesem Recht 
bestimmt sich auch, inwieweit und mit welchen Ab
wandlungen die Bestimmungen dieses ·a~setzes auf 
sie Anwendung finden. 

V. Abschnitt 

Vom Verhalten des Pfai'rers 

1. In der Gemeinschaft der Ordinierten 

§ 31 

(1) Der Pfarrer steht. in der Gemeinschaft derer, de
nen durch die-Ordination -das Amt der Kirche anver
traut ist. 

(2) Er soll die Gemeinschaft mit seinen Amtsbrüdern 
pflegen. In Lehre, Dienst und Leben soll er bereit .sein, 
brüderlich Rat und Ermahnung zu geben und anzu
nehmen. · 

(3) Der Pfarrer ist verpfl~chtet, sich regelmäßig mit 
. seinen Amtsbrüdern im Pfarrkonvent -oder· m entspre
chenden Einrichtungen zusammenzufinden und · an 
dienstlichen Veranstaltungen, die der theologischen und 
praktischen Förderting dienen, teilzunehmen. 

(4) Alle Pfarrer sollen einander AChtung und Ehre 
erweisen. 

2. In Gemeinde und Kirche 

§ 32 

Der ·Pfarrer · ist auf die Fürbitte, den Rat und die 
Hilfe der Gemeinde angewiesen. 

§ 33 

(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, .das Beichtgeheimnis 
gegenüber, j.ederimann unverbrüchlich zu wahren. 

(2) Ebenso hat der Pfarrer über alles, was ihm in 
seiner Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden. 
oder bekannt geworden ist, zu schweigen. Wird er in 
Fällen, die nicht zur Beichte und zum Begehren der 
Ab.Solution führen, von der Schweigepflicht durch deri
j.enigen, der sich ihm anvertraut hat, entbunden, soll ·er 
gleichwohl sorgfältig prüfen, ob und inwieweit er Aus
sagen oder Mitteilungen verantworten kann. 

(3) Der Pfarrer muß bereit sein, Nachteile, die sich 
aus dem Beichtgeheimnis und der Schweigepflicht nach 
Absatz 1 oder Absatz 2 e:i;geben, auf sich zu nehmen. 

§ 34 

über alle Angelegenheiten, die dem Pfarrer sonst in 
Ausübung seines -Dienstes. bekannt geworden und die· 
ihrer Natur nach oder infolge besonderer Anordnungen 
vertraulich sind, hat er Dienstverschwiegenheit zu be-
wahren. Über diese Angelegenheiten darf er ohne 
dienstliche Genehm.igimg weder vor Gericht noch au
ßergeri'chtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. 
Dies gilt auch, wenn ein. Dienstverhältnis nicht mehr: 
·b~steht. 

§ 35 

Der Pfarrer hat den dienstlichen Anordnungen nach-· · 
zukommen, die die zur_ Leitung oder Aufsicht in der 
~irche Berufenen im Rahmen ihres ~uftrages erteilen.. 

§ 36 

(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, besondere Aufgaben„ 
die ;geiner VorbHdung und seinem Auftrag entsprechen,. 
zu übem.ehmen. · 

(2) .Der .Pfarrer ist zu vorübergeh~nder ·Vertretung· 
anderer Pfarrer, auch außerhalb seines I;>i-enstbereiGhes, 
verpflichtet, insbesondere wenn diese erkra_nkt oder· 
l;>eurlaubt sind. Das gleiche gilt für die Vertretung in, 
Vakanzfällen. · · · 

(3) Notwendige Barauslagen werden ersetzt. Es. 
kann auch eri.ne Entschädigung gewährt werden. 

§ 37 

(1) Der Pfarrer ist verpfli,chtet, 1iiffi Dienstsitz zu. 
woh:n·en. Eine für .ihn bestimmte Dienstwohnung hat 
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er zu. beziehen. Ausnahmen können in besonders be
gründeten Fällen genehmigt wer.den. 

(2) Der Pfarrer darf Teile seiner Dienstwohnung nur 
mit Genehmigung an Dritte überlassen. Ohne Geneh
migung darf, auch von einer zu seinem Hausstand ge
hörenden Person, in der Dienstwohnung kein Gewerbe 
betrieben oder ·ein Beruf ausgeübt werden. 

(3) Wird das .Dienstverhältnis verändert oder beendet; 
so ist die Dienstwohnung freizumachen. 

§ 38 

Der Pfarrer hat sich in seinem Dienstbereich auf
zuhalten. Unter welchen Voraussetzungen er s·ich außer
halb des Urlaubs aus seinem Dienstbereich entfernen 
darf, wird besonders geregelt. 

§ 39 

Verläßt ein Pfarrer ohne Urlaub schuldhaft seinen 
Dienst, so verliert er für die Dauer seiner Abwesenheit 

. den Anspruch auf Dienstbezüge. Der Verlust der Dienst-. 
bezüge ist festzustellen und dem_ Pfarrer mitzuteilen. 
Die Möglichkeit, ein Amtszuchtverfahren einzuleiten, 
bleibt unberührt. 

§ 40 

Wird das Dienstverhältnis verändert oder beendet, 
so hat· der Pfarrer die in seinem Besitz befindlichen 
amtlichen Schriftstücke und Gegenstände aller Art zu 
übergeben und über eine ihm anvertraute Vermögens
verwaltung Rechenschaft abzulegen. Stirbt der Pfarrer, 
so hat der Vertreter oder Nachfolger sich diese Unter
lagen aushändigen zu lassen. 

§ 41 

(1) In seinem Auftreten soll der Pfarrer stets die 
Würde des Amtes wahren. 

(2) Bei Gottesdiensten und Amtshandlungen trägt er 
die vorgeschriebene Amtskleidung.· Das gleiclle gilt bei 
besonderen Anlässen, soweit es dem Herkommen ent
spricht oder angeordnet wird. 

§ 42 

Die Unabhängigkeit des Pfarrers und das Ansehen 
des Amtes darf durch Annahme von Geschenken nicht. 
beeinträchtigt werden. Deshalb ist es dem Pfarrer nicht 
gestattet, Geldgeschenke für sich persönlich ammneh
men; das gleiche gilt für sonstige Geschenke, die das 
örfüch herkömmliche Maß überschreiten. Beim Vorlie
gen besonderer Verhältnisse kann ausnahmsweise eine 
Genehmigung erteilt weroen. 

3. In Ehe und Fa.milie 

§ 43 

Der Pfarrer ist in seiner Lebensführung in Ehe und 
Famdlie seinem Auftrag verpflichtet. 

§ 44 

Der Pfarrer hat .seine Eheschließung und seine kirch
liche Trauung alsbald anzuzeigen. 

§ 45 

(1) Werden gegen die Eheschließung des Pfarrers 
Bedenken erhoben, die in der Rücksicht auf den Auf
trag des Pfarrers oder die · Gemeinde begründet .sind, 
so ist im Einvernehmen mit dem Pfarrer der Dienst 
des Pfarrers so zu regeln, wie es der Rücksicht auf den 
Auftrag des Pfcilrers und die Gemeinde entspricht. 

(2) DurCh Kirchengesetz kann· bestimmt werden, un
ter welchen Voraussetzungen und mit welchen Rechts-

142 

folgen das Dienstverhältnis gegen den Willen des· Pfar. 
rers verändert werden kann, wenn ein Ein vernehmer 
nicht zustande kommt. 

§ 46 durch Kirchengesetz zur Änderung des Pfarrer 
gesetzes vorn 27. Oktober 1972 entfallen. 

§ 47 

(1) .Hält ein Pfarrer oder seine Ehefrau die E:rhebuni 
einer Ehescheidungsklage für unvermeidbar, so hat e: 
den Bischof unverzüglich zu unterrichten. Di.eser sol 
sich bemühen, die Ehegatten miteinander zu versöhnen 

(2) Wird eine Klage auf Ehescheidung erhoben, ha 
der Pfarrer dies auf dem Dienstwege unverzüglich an. 
zuzeigen. Soweit es zur Beurteilung der Auswirkupger 
auf seinen Dienst a1s Pfarrer erforderHch erscheint, kön· 
nen Auskünfte eingeholt und Unterlagen angeforder 
werden;· der Pfarrer ist v~rpflichtet, hierzu seine Zu· 
stimmung zu geben, selbst Auskunft zu erteilen SOwiE 

· in seinem Besitz befindliche Unterlagen au~ Verlan· 
-gen vorzulegen. 

· (3) Vom Tage der Rechtskraft des Schcldungsurtefä 
an kann der Pfarrer in den Wartestand versetzt wer· 
den. Ist die Wiederverwendung eines in den Warte· 
stand versetzten Pfarrers binnen eines Jahres nich 
mögliich, so kann er in den Ruhestand vel"setzt werden 

(4) Die Möglichmeit, ein Amtszuchtverfahren ein· 
zuleiten, bleibt unbei-ührt. 

(5) Während des Ehescheidungsverfahrens sowie bi: 
zur Entscheidung nach AbsaVz 3 kann dem Pfarrer dif 
Ausübung des Dienstes vorläufig . ganz oder teilweis1 
untersagt werden. Ihm kann während d1eser Zeit eil 
anderer angemessener Auftrag erteilt werden. Der Pfar· 
rer ist vorher zu hören. Eine Nachprüfung nach § 6' 
hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 48 

Wird die Auflösung einer Ehe im Wege der Nichtig· 
keits- oder Aufhebungsklage angestrebt oder durch· 
geführt, so gelten die Bestimmungen des § 47 .sinnge· 
mäß. 

4. In der Öffentlichkeit 

.§ 49 

(1) Der Pfarrer darf eine Nebentätigkeit (Nebenam1 
Nebenbeschäftigung), di·e außerhalb seiner Dienstpflich· 
ten liegt, nur insoweit übernehmen, als es mit seinen 
Auftrag und der gewissenhaften Erfüllung der Dienst· 
pflichten zu vereinbaren ist. 

(2) Die Übernahme einer solchen Tätigkeit, gleich· 
gültig ob ehrenamtlich oder gegen Entlohnung ode: 
gegen Gewinnbeteiligung, bedarf der vorherigen Zu· 
stimmung, die jederzeit widerruflich 1ist. Darunter fäll 
auch die Übernahme einer Vormundschaft, Pflegschaf 
oder Testamentsvollstreckung. 

(3) Eine schriftstellerische, wissenschaftliche, künst 
lerische oder Vortragstätigkeit bedarf der Zustimmuni 
nicht. Das gleiche gilt von der Übernahme von Ehren· 
ämtern in Körperschaften, Anstalten, GeseUschaftei 
oder Vereinen, deren Bestrebungen kirchlichen, wohl 
tätigen, künstlerischen, wissenschaftlichen, kul turelle1 
oder beruflichen ·Zwecken dienen. Die übernahme sol 
eher Ehrenämter ist jedoch anzuzeigen. Die Fortfüh 
rung der Tätigkeit oder der Ehrenämter kann ganz ode: 
teilweise. unters1agt werden, wenn si1e dem Amt abträg· 
lieh ist. 

§ 50 

Der Pfarrer darf eine Körperschaft oder Verelnigun. 
nicht unterstützen, wenn er dadurch in Widerspruch zi 
seinem Auftrag tritt oder wenn er durch die Unter 
stützung in der Au.Sübung seines Dienstes wesentlicl 
behindert wird. 



§ 51 

(1) Der Pfarrer ist ~uch bei pold.ti~cher ·Betätigung 
seinem Auftrag verpf1ichtet; er ist seinen Dienst allen 
Gemeindegliedern ohne Ansehen fürer politischen Ein
steilung schuldig .. Er hat die Grenzen zti beachten, die 
sicll hieraus für Art und Maß seines politischen Han
delns ergeben. 

,(2) Wiill der Pfarrer sich .bei der Wahl zu einer poli
tischen Körperschaft als Kandidat aufstellen lassen,· so 
hat er dies uinverzüg1ich anzuzeigen. 

- (3) Ob und unter welchen. Rechtsfolgen ein Pfarrer 
beur1aubt wird oder in den Warte- oder RU.bestand tritt, 
wenn er sieh als Kandidat bei der Wahl zu ei.ner poli
tischen Körpel'!~ch~ft hat aufstellen lassen. oder wenn 
er .eine auf ihn fallende· Wa:hl 1angenomnien hat, ist · 
. durch Kirchengesetz zu regeln. 

§ 52 

Die · fveiwilllige Meldung eines Pfari~er.s zum Wehr
dienst bedarf uin der ·besonderen Verpflichtung· des 

. Amtes -der Kirche -wi~len der Genehmigung. 

§ 53 

Der Pfarrer. bedB:rf zur Annahme staatlicher Ord:en 
und. Ehrerizeich~ · der Genehmigung. Zur Amtstracht 
(Tal.ar) darf er sie.'nicht tragen. 

VI. Abschnitt 

Visitation und Dienstaufsicht 

1. Visitation 

§ 54 

(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, sich visitieren zu las"- .. 
sen. Er hat .Ainspruch ~uf die Hilfe der Vis.Uation. 

(2) In '(!er Visitation .leistet die. Kirche durch die In.:. 
haber der geistlichen Leitungs- und Aufsiclitsärriter.dem 
Pfarrer und der Gemeinde einen besonderen Dienst. · 
Die Visitation erstreckt sich auf Amtsführung und Ver
halten des Pfarrers und das Leben der Gemeinde. Sie 
soll dazu helfen, das .geistliche Leben der ·besuchten Ge
me~nde ·zu fö_rdem, den Pfarrer zu beraten-und. zu stär- · 
ken, die kirchliche Ordnung zu sicliern und die Einheit 
d~r Kirche zu festigen. · 

(3) Das Nähere über die Visitation bestimmt eine 
Visitationsordnung.· 

2. Dienstaufsicht 

§ 55 

Sinri und Zweck der Dienstaufsicht ühe.r den Pfarrer 
ist es, -ihn bei Erfüllung der il:im opliegenden Aufga
ben zu beraten, fün anzwleiten, zu mahnen und not
falls zu rügen". 

§ 56 . 

Einern Pfarrer, der in der Erledigung von Verwal
tungsaufg_a:ben säumig ist, kann nach vergeblicher Mah
nung eine Hilfskraft beigegeben werden. Diese Auf- · · 
gaiben' können auch· durch einen Beauftragten ausge
führt werden.· Entstehende Kosten können dem ·Pfarrer 
auferlegt werden. 

§ 57 

(1) Im Wege· der. .. Dienstaufsicht kann, wenn es um 
des Amtes wiÜen .aus zwingenden Gründen· geboten 
erscheint, der Pfarrer bis zur Höchstdauer von drei 
Monaten ohne Kürzung seiner Bezüge beurlaubt und 
ihm hierbei die Ausübung des Dienstes ganz oder teil
weise unter~agt 'werden.·Der Pfarrer ist vorher zu hö.:. 
ren. Eine Nachprüfung. ·nach § 67 hat keirie aufschie
bende Wirlrung. 

(2) Unberührt bleibt die MögUchkeit, auf Grund an
derer gesetzlicher Bestimmungen die Ausübung des 
Dienstes zu untersagen. 

§ 58 

(1) Fügt der Pfarrer in Ausübung des Dienstes dem 
kirchlichen Rechtsträger, dessen Aufgaben er wahrzu
nehmen hat, .schuldhaft Schaden zu, so ist er verpflich
tet, diesen zu ersetzen. Haben mehrere Pfarrer den 
Schaden gemeinsam verursacht, so haften sie als Ge
samtschuldner. 

(2) Hat der kirchld.che Rechtsträger einem Dritten Er
satz des Schadens zu leisten, den der Pfarrer in Aus
übung des Dienstes verursacht hat, so hat '(ier Pfarrer 
dem kirchlichen Reehtsträger den Schaden nur inso
weit zu ersetzen, als ihm Vorsatz .oder grobe Fahrläs
sigkeit zur Last fällt. 

(3) Die Ansprüche nach Absatz 1 können nur inner
halb von drei .Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem 
der kirchliche Rechtsträger von dem Schaden und der 
Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne 
Rücksi.cht auf diese· Kenntnis innerhalb von :Zehn Jah
ren von der Begehung der ·Hand1ung an, geltend • ge
macht werden. Für die Geltendmachung von Ansprüc:hen 
nach Absatz 2 beträgt die Frist drei Jahre von dein 
Zeitpunkt an, an dem der Ersatzanspruch des ·Dritten 
diesem gegenüber von dem . kirchlichen Rechtsträger. 
anerkannt oder ihm gegenüber rechtskräftig festge
ste]Jt ist und der kirchliche Rechtsträger von der Per
son des Ersatzpflichtigen Kenntnis_ erlangt hat. 

( 4) Leist~t der Pfarrer dem kirchllichen Rechtsträger 
Ersatz und hat dieser einen Ersatzansprti.ch gegen den 
Dritten, so ist dem Pfarrer der Er~atzanspruch abzu-
t:reten, · 

VII. Abschnitt 

Verletzung der Lehrverpflichtung 
und der Amtspflicht 

§ 59 

(1) ;Die Ordination zum Amt der Kirche verpflichtet 
den·Pfarrer, das Evangelium rein zu verkündigen und. 
die Sakramente recht zu verwalten; verstößt er gegen 
diesen Auftrag, so verletzt er die Lehrverpflichtung. 

(2) -Aus dem Amt der Kirche· und dem Dienstverhält
nis eDgeben sich Pflichten für den Dienst und das Ver
halten des· Pfarrers; verstößt er schuldhaft gegen diese, 
so verletzt er die Amtspflicht. · 

§ 60 

Die Lehrverpflichtung wird verletzt,'wennein Pfarrer 
öffentlich durch Wort oder Schrift -in der · Dar.bietung 
der christlichen Lehre oder :in seinem :gottesdienstlichen 
Handeln in entscheidenden Punkten fo Wjderspruch zum 
Bekenntnis der evangelisch-lutherischen ·KirChe tritt.Das 
Verfahren und die· Rechtsfolgen bei Verletzung der 
Lehrverpflichtung regelt die Lehrordnung der·· Ver.ei
nigten. Kiriche. 

§ 61 

Die Amtspflicht wird vierletzt, wenn ein Pfarrer schuld
haft die.-Atitgaben vernachlässigt, die sich ·aus -,seinem 
Auftrag zur öffentlichen Wortverkündigung .und zur 
Sakramentsverwaltung ergeben, die Ordnungen· und 
Anweisungen für .sein Verhalten: und für die Verwal.:. 
tu:ngsaufgaben nicht ·befolgt oder gegen die Verpflich-

. iung zu· einem dem Amt gemäßen· Wandel verstößt. 
Das Verfahren und die Rechtsfolgen bei Verletzung der 
Amtspflicht werden durch b~sonderes Kirchengesetz 

· geregelt. · 
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VIII. Abschnitt 

Schutz und Fürsorge 

§ 62 

Der Pfarrer ist gegen Behinderungen seines Dienstes 
und ungerechtfertigte Angriffe auf seine ~ Person in 
Schutz zu nehmen. 

§ 63 

(1) Der. Pfarrer hat Anspruch auf angemessenen Un
terhalt für .sich und seine Familie, insb~sondere durch 
Gewährting ·von Besoldung und .Versorgung. · 

(2) Die Besoldung und Versorgung des Pfarrers soWie 
die Verisorgung ,seiner Hinterbliebenen.sind in der Ver
einigten Kirche und in den Glied,kirchen durch·l{,frchen
gesetz zu regeln. 

. (3) Der Pfarrer erhält Umzugskosten- und. Reiseko
stenv.ergü,tungen nach den -geltenden kirchlichen Be
stimmungen. Krankheits- u11d Notstandsbeihilfen wer-. 
den im Rahmen der ·allgemeinen Sorge für- das_. Wohl· 
des Pfarrers und· s~iner .. Familie gewährt. 

§ ~4. 

(1) Dem Pfarrer steht jäh:rlicli Er:holungsudaJUb unter 
Fortzahlung der Dienstbezüge zit. 

(2) Dem Pfarrer kann aus wichtigen .Gründen Sonder
urlaub gewährt werden. Da!bei könn~.-:ihrn die Dienst
bezüge· belassen werden, wenn ein besonderes dienst-
liches Inter.esse besteht. · · 

§ 65-

. (1) In die Per:sonalakten des Pfarrers· dürfen ungün
stige Tatsachen erst aufgenonl.me:n · werden, wenn der 
P~arrer Gelegenheit gehal:>t hat, Sich Über sie zu äu
ßern. Die Äußer.ung .des Pfarrer:s ist iu den .Personal
akten zu n~men. Beurteilungen w~nien hiervon nicht 
berührt. 

-(2) Dem Pfarrer ist, auch nach Beendigung desc.Pfar- . 
rerdi:enstverhältni.sses, auf Antrag· Einsicht in· die Per-· 
sonalakten; zu denen auch· etwaige Nebenakten ge-. 
hören, zu gewähren. Den Hi.nterib1iebenen eines ver
storbenen Pfarrers ist Einsicht in dte Personalakten zu 

·geben, soweit sie :ein. berechtigtes Interesse daran ha
ben ·U:nd dienstliche Interessen nicht e11.tgegenstehen. 

(3) Vorgänge über Behauptungen, die. sich als falsch 
·erwiesen haben, sind auf Antrag des Pfarrers aus den 
Personalakten zu entfernen 

(4) Durch kiirchengesetzliche Regelung können qie 
Gliedkirchen Beurteilungen und ärzfiliche Zeugni:sse von 
der Einsichtnahme zeitweilig oder dauernd auSn.ehmen. 

(5) Die Einsichtnahme in Prüfungsakten und Visita
tionsberichte. wird gliedkirchlich besonders geregelt. 

§ 66 

· · (1) Der Pfarrer kann gegen die EntscheiduJ:ig einer 
übergeordneten· Dienststelle bei·· dieser··. Geg.envorstel
lung .erheben. Sie ist auf dem 'Dienstwege vorzubrin
gen. Unberührt bleiben besondere Bestimmungen, nach 
denen ein ~echtsmitt~l eingelegt werden· kann. 

(2) Dem Pfarrer bleibt es· unbenommen, sich, wenn 
er de.r seelsorgerlic:hen· Beratung b~darf,. unmittelbar 
an den Bischof oder an. einen anderen ordinierten In
haber ei~es kirchenleitenden Amtes zu wenden. 

§ 67 

(1) Der Pfarrer ·kann letztinstanzliche Entscheidungen 
der kirchlichen Verwaltung, die seine dieru;itrechtliche 
Stellung· betreffen, naChprüfen lassen. 

(2) ·me Nachprüfung':?ei:folgt durch eine Schltchtungs
. stelle, wenn kein· .beso:nd.eres kirchliches· ·Gericht . be.;,. 
·steht oder eingerichtet wird .. · 
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(3) Die· für das Schlichtungsverfahren geltende Ord
nung ~st diesem Gesetz ·als Anlage ,beigefügt und bil
det einen ·Bestand.teil dieses Gesetzes. Di1e Nachprüfung 
durch die kirchlichen Gerichte wird nach den für diese 
erlassenen Bestimmungen vorgenommen. 

§ 68 . 

(1) Für die Klärung von vermögensrechtlichen An
sprüchen aus dem Dienstverhältnis kann die Schlich
tungsstelle oder ein besonderes kirchliches Gericht(§ 67 
Abs. 2) angerufen werden, wenn der Rechtsweg vor 
den staatlichen Geric:Q,ten nicht gegeben iSt. · 

(2) Bevor vermög.ensrechtliche Ansprüche al.ts dem 
J:)ienstverhältnis im Rechtsst);'eit- verfolgt werden, ist 
eine Entscheidung · des O:rigans einzuholen, das den 
kirchHchen: Rechtsträger im Rechtsstreit zu vertreten 
hat; wird der Antrag innerhalb von drei Mona.t~n nicht 
beschieden; so gilt er als abgelehnt. 

IX. AbsCbnitt 
Veränderung des _Dienstverhältnisses als Pfarrer 

1. Übertragung einer anderen Stelle oder Aufgabe, 
Abordnung, Beurlaubung und Vbernah'l'.rte. 

a) Übertragung einer anderen Stelle oder Aufgabe · 

aa) Allgemeines 
§ 69 

(1)_ Der. Inhaber einer Pfarrstelle ist grundsätzli~ 
unver.setzbar. Eine andere Pfarrstelle oder eine allge

. meinkirchliche Aufgabe. kann ihm übertragen .werden, 
a) wenn er sich um di1e andere· Verwendung nach 

Maßgabe der geltenden Bestimmungen bewirbt, 
b) wenn er der Übertragung zustimmt, 
~) wenn er nach Maßgabe der Bestimmungen der 

§§ 71 und 74 in eine andere Stelle versetzt wird. 

(2) :Oer Pfarrer, dem eine allgemel.nkirchliche Auf
gabe Übertragen ist, .kann nach Maßgabe der Be•stim..;; 
mungen des § 77 versetzt werden. 

bb) Übertragung einer anderen Stelle 
auf Bewerbung oder mit Zusti~ung 

- § .70 

Ist dem Pfarrer auf Grund seiner Bewerbung oder 
mit: seiner Zustinimung eine andere Pfarrstelle über
tragen worden, so gel~n die Bestimmungen der §§ .17 
und 18 über die Berufung zum Pfarrer entsprechend. 
Eine gottesdienstliche Einführung findet in d.er Regel 
nicht statt,· wenn dem Pfarrer in seiner Gemeinde eirie 
andere Pfarrstelle übertragen wird. · 

cc) Versetzung aus allgemeinen Gründen 

§ 71 

(1) Ohne Bewerbung und ohne seine Zustimmung 
kann der Pfarrer vorbehaltlich weiterer kirchengesetz
licher Regelung versetzt werden:, 
a) wenn. er mindestens zehn Jahre ·in derselben Ge

meinde Inhaber einer Pfarrsteile war urid das· fünf
undfünfzigste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

· b) wenn die Wahrnehmung eines mif der .Pf:;trl'lstelle 
verbundenen Aufsichtsamtes endet, 

c) ·wenn die Pfarrstelle aufgehoben wird oder ;u:qbe
setzt sein soll. 

(2) Die Anwendung von Absatz 1 Buchst .. a kann 
durch kirchengesetzliche Regelung der Gliedkirchen 
ausgeschlossen werden. 

(3) Die Versetzung nach Absatz 1 Buchst. a Wird auf 
Antrag des Kirchenvorstahdes, des Visitators oder von 
Amts wegen eingeleitet; die Gliedkirchen können 
kirchengesetzlich andere Antragsberechtigte bestimmen. 
Wird die Versetzung nach Absatz 1 Buchst .. a nicht 



spätestens innerhalb. von drei Monaten nach Ablauf 
der zehn. Jahre eingeleitet, beginnt nach Abiauf der 
Zehnjahresfrist jeweils -eine neue Frist von fünf Jahren. 

. (4) Vor. einer Versetzung. sind der Pfarrer, der Kir
cherivorstand und ·der Visitator zu hören. 

(5)' Bei der Versetzung sollen die persönlichen Ver-
hältnisse des Pfarrers berücksichtigt werden; · 

(6) Dem Pfarrer werden die Umzugskosten ersetzt. 

§ 72 

(1) Vor der Versetzung nach § 71 wird qem Pfarrer 
Gelegenheit gegeben, sich innerhalb einer bestimmten 

. Frist um eine andere Pfarrstelle zu bewerben. 

(2) Unterläßt der Pfarrer die Bewerbung. oder führt 
sie in der gesetzten. Frist nicht zum Ziel, so ist er: auf 
eine andere Pfarrstelle zu versetzen; es kann ihm auch 
eine allg.emeinkirchliche Aufgabe ·übertragen werden. 

(3) Ist die Versetzung aus Gründen, die der Pfarrer 
nicht zu vertreten hat, binnen Jahresfrist n~cht durch
führbar, so kann .er· .in den Wartestand versetzt wer
den. 

(4) Weig~rt sich der Pfarrer, der. Versetzung Folge 
zu leisten, .so kann er in den Ruhestand versetzt wer
den. Die Möglichkeit, ein Amtszuchtverfawen einzu
leiten, blei:bt unberührt. 

§ 73. 

(1) 'Ober die Versetzurig sowie über ~e Versetzung 
dn den Wartestand nach·§ 72 Absatz 3 und _über die 
Versetzung in den Ruhestand nach § 72 Absatz 4 ist 
dem Pfarrer -ein· schriftlicher Bescheid zuzustellen. 

(2) ·Bei der Versetzung gelten die Bestimmungen des 
§ 70 entsprechend.. . 

dd) Versetzung mangels gedeihlichen Wirkens 

§ 74 

(1) Ohne Bewerbung und ohne seine Zustimmung 
kann der Pfarrer versetzt werden» wenn ein gedeihliches 
Wirken auf der bdsherdg.en Pfarrstelle oder in einem 
mit der Pfarrstelle verbundenen Aufsichtsamt nicht 
mehr gewährQeistet ist,. wobei der Grund nicht in dem 
Verhalten des Pfarrers zu liegen braucht. 

(2) Vor einer Versetzung sind· der Pfarrer, der Kir
chenvorstand, der Visitator und eine Vertretung der 

· Pfarrerschaft zu hören. 

(3) Bei der Versetzung sollen die persönlichen Ver
hältnisse. des Pfarrers berücksichtigt werden. 

(4) Dem Pfarrer werden die Umztigskosten erse~zt. 

§ 75 

(1) Zur Feststellung des Sachverhaltes im Falle des· 
§ 74 .sind die erforderlichen Erhebungen durchzufüh
ren. Untersuchungen nacn §. 87 Absatz 3 können an.,. 
geordnet werden. · 

(2) Ergeben die Erhebungen, daß die Voraussetzun
gen des § 74 gegeben ·sind, ist deni Pfarrer ein mit 
Gründen versehener Bescheid über die Notwendigkei{ 
der Versetzung zuzustellen. 

(3) Nach Einleitung ·eines Verfahrens kann dem Pfar..: 
r:er die Ausübung des Dienstes durch begründeten 
schriftlichen Bescheid vorläufig ganz oder teilweise un
tersagt werden, wenn dfos dringend geboten erscheint. 
Ihm kann während dieser Zeit ein angemessener· Auf
trag erteilt werden. Diese Anordnungen unterliegen 
nicht der Nachprüfung nach§ 67. 

(4) Liegt der Grund zu «dem Verfahren. nach § 74 
in dem Verhalten des Pfarrers, so bleibt die Möglich
keit, ein Amtszuchtverfahren einzuleiten, unberührt. 

§ 76 

(1) Mit Rechtswirksamkeit des .Bescheides nach § 75 
Absatz 2 tritt der: Pfarrer iii den Wartestand. Er er
hält bis Zl.lr Dauer ein.es Jahres Wartegeld in Höhe sei
ner bisherigen Dienstbezüge: 

(2) Dem Pfarrer wird · Gelegenhejt gegeben, sich in
nerhalb ei:p.er bestimmten Frist um eine andere· Pfarr
stelle in einer anderen. Gemeinde zu bewerben" es sei 
denn, daß aucli in einer anderen Gemeinde ein. ge
deihliches Wirken nicht zu erwarten ist;. dabei kann 
die Bewerbungsmöglichkeit beschränkt werden. · 

(3) Unterläßt der Pfarrer die Bewerbung oder führt 
sie in der gesetzten Frist nicht zum Ziele, so ist er auf 
eine -andere Pfarrstelle zu versetzen; es kailill fhm auch 
eine geeignete · allgemeinkirchliche Aufgabe übertra-
gen werden. · · 

(4) Ist ein gedeihliches Wirken auch in einer anderen 
Gemeinde oder allgemeinkirchlichen Aufgabe nicht zu 

.. erwarten, ist der Pfarrer in den Ruhestand zu verset
zen. 

(5) Die Bestimmungen ·des § 73 gelten entsprechend. 

ee) _Versetzung eines .Pfarrers 
mit allgemeinkirchlicher Aufgabe 

§ 77 

(1) Dem Pfarrer, dem eine allgeineinkirchliche Auf
gabe übertragen ist, kann eine andere Aufgabe dieser 
Art oder eine·freie Pfarrstelle übertragen werden, werin 
dafür ein .kirchliches Interesse besteht. Vor der .Verset
zung ist der Pfarrer zu hören. 

(2) Das Recht des Pfarrers, sich um eine Pfarrstelle 
zu bewerben, blei~t unberührt. 

(3) Die Bestimmungen des § 70, des § 71 Absatz 5 und 6 
sowie der §§ 72 Absatz 4 und 73 Absatz ·1 gelten ent-. · 
sprechend. 

b). Abor.dnung 

§ 78 

(1) Der Pfarrer kann zur vorübergehenden Beschäfti
gung oder ~ur Wahrnehmung ·besonderer kirchlicher 
Aufgaben unter Belassung .seiner- DieI11Stbezüge abge
ordnet werden. 

(2) Die Abordnung bedarf seiner Zustimmung, sofern 
ihre Dauer sechs Monate überschreitet. In diesem Falle 
ist, wenn der Pfarrer eine" Pfarrstelle inne hat, zuvor 
der Kirchenvorstand zu hören. · 

c) Beurlaubung 

§ 79 

(1) Der Pfarrer kann auf seinen Antrag oder mit 
seiner· Zustimmung zur Wahrnehmung eines anderen 
kirchlichen Dienstes soWie zur übernahme von Aufga
ben, die im. kirchlichen Interesse l~egen, beurlaubt wer
den. Die Beurlaubung kann befristet oder ·unbefristet 
ausgesprochen werden. 

(2) Bei der Beurlaubung i5t gleichzeitig zu entschei
den, ob ·der Pfarrer die von ihm bekleidete Stelle oder 
die ihm übertragene allgemeinkirchliche Aufgabe·· so„ 

· wie für die Dauer der Beurlaubung die Dienstbezüge 
behält oder verliert. Die Rechte und Anwartsch~ften, die 
er im Zeitpunkt der Beurlaubung hatte, bleiben· ge-
wahrt. · · 

(3) Bei Rückkehr wird der Pfarrer nach Möglichkeit 
seiner früheren Tätigkeit entsprechend verwendet. Die 
während der Beurlaubung geleistete Dieristieit wird auf 
die Besoldung und Versorgung angerechnet. 

(4) Der beurlaubte Pfarrer 'untersteht,. unbei;chadet 
. seines neu eingegangenen Dienstverhältnisses, der Lehf.
aufsiCht und Amtszucht derjenigen Kirche, die ihn be-. 
urfaubt hat. . 
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(5) Ist in Kirchengesetz~n: eine Freistellung vorgese
hen, gilt diese als Beurlaubung, soweit nicht der Pfar
rer nach §§ 93 bis 95 aus dem Dienst entlassen wird. 

d) Übernahme 

§.80 

(1) Tritt der Pfarrer auf seinen Antrag oder mit sei
ner Zustimmung aus dem Dienst einer Gliedkii-che der 
Verein!i.gten Kir·che in den Pienst einer anderen Glied
kii-che, so wird das Dlenstverhältnj;s nüt der überneh
menden Gliedkirche fortgesetzt ·(Obernahme). An die 
Stelle der · Rechte und Pflichten aus dem. bisherigen 
Dienstverhältnis treten die Rechte ood Pflichten nach 
dem Recht der übernehmenden Gliedkirche. Für die 
Übernahme gelten die Bestimmungen der·§§ 17 und 18 
entsprechend. · 

(2) Durch die Übernahme soll der Pfarrer in seinen 
bis zur Übernahme erworbenen Rechten nicht geschmä-
lert werden. · 

(3) Die beteiligten Gliedkirchen treffen nähere Ver
einbarungen über den Zeitpunkt der übernahme· und 
darüber, ob und in welchem Umfang die Gliedkirche, 
aus deren Dienst der Pfarrer übernommen· wird·, ·sich 
an· der Versorgung des Pfarrers betei1i;gt. 

(4) Tritt der Pfarrer aus dem Dienst einer Gliedkfrche 
·in den ·Dienst der Vereinigten Kirche oder umgekehrt, 
so geiten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

2. Wartestand und Ruhestand 

Allgemeines 

§ 81 

Der Pfarrer kann nur in den kirchengesetzLich vor..: 
gesehenen Fällen in den Warte- oder Ruhestand ver-
setzt werden. -· · 

§ 82 

(1) Der_ Pfarrer ·erhält über die Versetzung -in den 
Warte- oder Ruhestand eine Urkunde, ih der· bestimmt 
wird, von welchem Zeitpunkt ·an diese Versetzung 
wirksam wird; dieser Zeitpunkt dati nicht. vor · dem 
Zustellungstag. liegen. 

(2) Er. führt seine bisherige Amtsbezeichriung mit dem 
Zusatz „im Wartestand" (i. W.) oder· „im R.uhestahd" · 
(i. R.). . 

a) Wartestand 

§ 83 

(1) Das Dienstverhältnis des Pfarrers wird durch die 
Versetziung in deri Wartestand nicht beendet. Der Pfar~ 
rer verliert jedoch mit dem Beginn des Wartestandes 
die von ihm bekleidete Stelle oder die ihm übertra
gene allgemeinkirchliche Aufgabe und, soweit nicht 
anders bestimmt wir:d, dieihm_sonst übertragenen Auf
gaben und Funktionen. 

(2) Der in den· Wartestand versetzte Pfarrer erhält 
Warteg·eld. 

§ 84 

(1) Dem Pfarrer im Wartestand kann gestattet wer
den, sich um eine freie Pfarrstelle zu.bewerJ:>en. 

. (2) Er ist verpflichtet, einen ihm angetragenen kirch
lichen Di·en.st oder eine Aufgabe zu übernehmen; die 
seiner Vorbildung. und dem Amt des -Pfarrers entspre-
chen. · 

(3) Erfüllt d~r Pfarrer ohne hinreichende Gründe die 
ihm nach Absatz 2 obliegenden Verpflichtungen nicht, 
so kann er in den RUhestand versetzt werden; Die Mög
lichkeit, ein Amtszuchtverfahren einzuleiten, bleibt un-
berührt. · 
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§ 85 

Der Wartestand endet, 
a) wenn dem Pfarrer wieder eine Pfarrstelle oder all

gemeinkirchliche Aufgabe übertragen wird, 
b) wenn der Pfarrer in den Ruhestand versetzt wird, 
c) wenn das Dienstverhältnis als Pfarrer beendet wird. 

b) Ruhestand 

§ 86 

(1) Der Pfarrer tritt mit Ablauf des Monats, in dem 
er das achtundsechzigste Lebensjahr vollendet, in. den 
Ruhestand: · 

(2) Der Pfarrer, der das fünfundsechzigste Lebens
jahr vollendet hat, ist in den Ruhestand zu ver~etzen, 
wenn ·er es beantragt. Er kann auch von Amts wegen 
i:n den :Ruhestand versetzt werden; zuvor ist er zu hö
ren. 

(3) Mit Zustimmung des Pfarrers kann der Eintritt in 
den Ruhestand bis· zur Vollendung des siebzigsten_ Le
bensjahres hinausgeschoben werden. 

(4) Bei kirchlichem Notstand können die in den Ab
sätzen 1 bis 3 genannten Altersgrenzen zeitweilig hin-
aufgesetzt werden. · 

§ 87 

(1) Der Pfarrer ist auf seinen Antrag oder von Amts
wegen vorzefüg in den Ruhestand zu versetzen, wenn 
er infolge körperlicher Gebrechen oder wegen Schwäche 
seiner körper:lichen oder geistigen Kräfte zur· ErfüllU:ng 
seirier Amtspflichten dauernd ·unfählg geworden ist. 

(2) Als dauernd dienstunfähig kann der Pfarrer auch· 
dann angesehen werden, wenn er infolge Erkrankung 
i.nnerhalb von sechs Monaten mehr als drei Monate 
keinen Dienst getan hat und keine Aussicht besteht, 
daß er innerhalb weiterer sechs Monate wieder voll 
dienstfähig wird. 

(3) Bestehen Zweifel über die Dienstunfähigkeit des 
Pfarrer.s, so ist er verpflichtet, sich nach Weisung ärzt
lich oder ·fachärztlich untersuchen und beoba~ten zu 
lassen und die Ärzte von ihrer Schweigepflicht zu ent
binden. Die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses 
kann gefordert werden. Die anordnende Stelle trägt 
die dadurch entstandenen Kosten. · 

§ 88 

(1) Soll der Pfarrer von Amts· wegen nach § 87 in 
den Ruhestand versetzt werden, so mµß er unter An

. gabe der Gründe schriftli.ch aufgefordert werden, et
waige Einwendungen innerhalb . einer ihm gesetzten. 
Frist von mindestens vier Wochen zu erheben. 

(2) Werden Einwendungen fristgemäß nicht erhoben, 
so kann der Pfarrer in den Ruhestand versetzt werden . 

. Werden Einwendungen fristgemäß ·erhoben, so werden . 
die notwendigen Feststellungen in einem Verfahren ge
troffen, in dem ein amtsärztliches ·oder vertrauens
ärztliches Zeugnis· eingeholt und dem Pfarrer Gelegen
heit zur Stellungnahme gegeben werden muß. Außer
dem sind der Kirchenvorstand, der Visitator und eine 
Vertretung der Pfarrerschaft zu hören. 

(3) Erscheint der Pfarrer zur Wahrnehmung seiner 
Rechte infolge körperlicher oder geistiger Gebreclien 
außerstande, so wird ihm, nach Möglichkeit. im Ein
vernehmen mit seiner Familie, ein Beistand für das 
Verfahrrn gestellt, solange kein gesetzlicher Vertreter 
oder Pfleger für ihn bestellt· ist. 

(-1) Dem Pfarrer kann die Ausübung des Dienstes für 
die Dauer des Verfahrens ganz oder teilweise unter
sagt werden, wenn dies um des Amtes willen dringend 
geboten ist. Diese Anordnung unte~liegt nicht der Nach;.. 
prüfung nach § 67. 



. ' 
(5) Wird die· Dienstfähigkeit. des Pfarrers festgestellt, 

so ist das Verf!ahren einzustellen. ·Führt das· Verfahren 
iillllerhalb einer Frist yon drei Monaten, gerech~et vom 
Ablauf der [n Absatz 1 bezeichlileten Frist, zur Verset
zung in den Ruhestand, so begi,nnt der Ruhestand_ mit 
dem Ende der dreimonatigen Frist. Dauert d~. Verfah
ren länger, so beginnt der Ruhestand mit dem in der 
Verfügung bestimmten Zeitpunkt, ,späte8tens µi.it ·dem 
Ende des Monats, in dem dem: Pfarrer die Verfügung 

· bekanntgegeben wird. 

§ 89 

(1) Für den Pfarrer im Wartestand gelten die Bestim
mungen der §§ 86 ~is 88 entsprech~d. 

. (2) Im übrigen kann er mit 1Seiner Zustimmung jeder
zeit, nach fünfjähriger Wartestandszeit ·auch gegen 
seinen Willen, in den Ruhestand versetzt werden.' Auf· 

. seinen Antrag ist er nach dreijähriger Wartestands~elit 
in den Ruhestand zu versetzen. 

§ 90 

(1) Mit dem. Beginn des Ruhestandes ist der Pfarrer 
unter .Aiufrechte1fa~ltung seines Dienstverhältnisses der 
Pflicht zur Dienstleistung enthoben. Im übrigen Uinter.
steht er weiter der Lehrverpflichtung und.:der .Amts
pflicht (§§ 59 l;:>is ·61) und damit der Lehraufsicht lind 
Amts-zucht. 

(2) Dem Pfarrer im Ruhestand· können Beschränkun
gen in der Ausübung des Rech~s zlir öffentlichen Wort

. verkündigrung und zur Sakramentsverwaltung auferlegt 
werden, wenn die Rücksicht auf Amt und Gemeinde 
dies gebietet. · · 

(3) Der Pfarrer im Ruhestand erhält Versor.gtingsbe- ·. 
züge, · 

§'91 

Dem Pfarrer im Ruhestand kann, wenn er dienstfähig 
ist, vor Vollendung des· fünfundsechzig·sten Lel:>ens- · 
jahres jederzeit ·eine Pfarrstelle. oder eine. allgemein
kirchliche Auf:gabe wieder überfragen weroen. Er ist 
verpflichtet, dem· Folge zu lei~en. Er. erhält mindestens 
die Besoldung au.S seiner letzten· Verwendung, wenn 
seine Versetzung in den Ruhestand ohne ·sein Verschul-

. _den verall:laßt war. Die Umzugskosten sind ihm zu. ver
güten. 

- X.· Abschnitt 

Beendigung des Dienstverhältnisses als Pfarrer 

Allgemeines 

§ 92 

Bei Lebzeiten wird das Dienstverhältniis als Pfarrer 
beendet: 
1. durch Entlassung aus dem Dienst, 
2. durch Ausscheiden aus dem Dienst, 
3. durch Entfernung ·aus dem Dienst. 

1. Entlassung aus d.em Dienst 

§ 93 

(1) Der Pfarrer kann seine Entlassu.ng aqs dem Dienst 
beantra:gen. Der Antrag muß mit Gründen versehen 
sein. Er ist auf derri Dienstwege schrütlich eiru:ureichen. 

(2) Deni Antrag muß vorbehaltlich der Bestimmungen 
in § · 97 entsprochen werden. Die Entlassung kann. je
döch solange hinausgeschoben werden, bis die Dienst
gescP.äfte ordnungsgemäß übergeben sind und. der Pfar
rer über die VerW'altung ihm anvertrauten kirchlichen 
oder sonstigen öffentlichen Vermögens Rechenschaft 
abg-elegt hat. 

(3) Der Pfarrer erhält über die Entlassung eine· Ur-
kunde. Die EntlasS1W1Jg wird mit dem in der JJrkUnde 

·angegebenen ·zeitpunkt, jedoch frühestens mit der .Zu
stellung, rechtswirksam. Zugleich sind dem Pfarrer die 
Rechtsfolgen der Entlassung mitzutei!len. 

(4) Der Pfarrer kann den Antrag auf Entlas•sung zu
rücknehmen, solange ihm die Entlassungsurkunde noch 

' ' nicht zugegangen ist. 
§· 94 

(1) Beantragt der Pfarrer seine Entlass~ng, um eine 
Pfarrstelle oder eine allgemeinkirchliche· Aufgabe au
ßerhalb der Vereinigten·. Kirche oder einer ihrer Glied
kirchen .zu übernehmen oder tim eine andere. Aufgabe 
zu übernehmen, die ihn. nicht von dem ihm in der Or
dination erteilten Auftrag trennt, so kann ihm bei der · 
Entla.Ssung aus dem Dienst dq.s. Recht zur· öffentlichen 
Wortverkündigung und zur Sakramentsvetwaltting be
lassen werden. Außerdem kann ihm. gestattet werden, · 
seine bishe~ige Amtsbezeich.nung, mit dem Zusatz „a. D." 
und etwaige kirchliche Titel weiterzuführen und· die 
Amtstracht zu tragen. · 

(2) Behält der Pfarrer bei der Entlassung das Recht 
zur öffentlichen Wortverkündigung · und zur Sakra
mentsverwaltung, so untersteht .er weiter der Lehrver
pflichtung und -der Amtspflicllt (§§ 59 bis 61). und da
mit der bisheri.gen Lehraiµfsicht tlnd 'Amtszucht. Die$ 
.gilt niCht, wenn er in dem neuen Dienstverhältnis .auch 
der Lehraufsicht und Amtszucht nach ltirchlidiem Recht . 
unterstellt ist . 

(3) Verzichtet der Pfarrer nach seiner Entlassung auf 
das· Recht zur. öffentlichen Wortverkündigung und zur 
Sak:tamentsverwaltung, ·so entfallen die Rechte und 
Pflichten nach Absatz 1 und 2. Der Verzicht ist schrift
lich zu erklären und zu begründen. Er bedarf der Be
stätigung durch ein kirChenleitende8 O~gan. · 

§ 95 

(1) In den Fällen des § 9"4 verliert der Pfarrer·mii der 
Entlassung für _sich und seine Angehörigen alle· in dem 
bisherigen ·Dienstverhältnis begründeten besoldungs.:. 
und' versorgungsrechtlichen Ansprüche und Anwart
schaften, soweit nicht durch Kirchengesetz etwas ande
res bestimmt ist oder eine a:ridere Regelung· getrofren 
werden kann. · 

(2) Dem Pfarrer kann auf Antrag das Recht des 
Rücktritts in den Dienst vorbehalten werden. Dieses 

· Recht kann befristet werden und setzt voraus, daß iril 
Zeitpunkt der Rückkehr des Pfarrers die für die Über;.. 
tragung des Dienstes erforderlichen 'persönlicheD: Vor
aussetzungen gegeben sind. 

§ 96 

(1) ·Beantragt _der Pf~rrer seine Entlassung aus dem 
· Dien.St, um Amt und Auftrag aufzugeben, so verliert er 

das· Recht zur öffentlicheri..Wortverkündigung~und zur 
15akramentsverwaltung ·sowie das Recht zur Führung 
der Amtsbezeichnung· und etwaiger kirchlicher Titel und · 
zum Tr:agen d~r Amtsklmdung. 

(2) Der Pfarrer verliert ferner .für sich und seine An
gehörigen alle in dem bisherigen Dienstverhältnis be
gründeten besoldungs- und versorgungsrechtlichen An:.. 
sprüche und Anwartschaften. Ein Unterhaltsbe.itrag 
kann widerruflich gewährt werd~n. 

2. Ausscheiden aus dem Dienst 

§ 97 

a) wenn er die evangelisch-lutherische Kirche durch 

(1) Der Pfarrer sche"idet aus dem Dienst aus,· 
Austrittserklärung oder Übertritt zu einer anderen 
Religion,sgemeinschaft„ verläßt, · -
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b) wenn er auf das Recht zur öffentlichen Wortverkün
digung. und zur Sa:kramentsverrwaltung nach den 
Bestimmungen des § 94 Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 
v~rzichtet, . · · · · 

c) wenn er den Dienst unter Umständen aufgibt, aus 
denen zu ·entnehmen ist, daß er ·.mn ndcht wieder 
aufnehmen will. · 

(2) Mit dem Ausscheiden aus dem Dienst nacli Ab
satz 1 verliert ·der Pfarrer das Recllt zur öffenfilchen 
Wortverkündigung Wl!d zur Sakramentsverwaltung. Er 
verliert ferner das.Recht zur Führung.der Amtsbezeich
nuillg und etwaiger kirchlicher Titel, das· ReCht zum · 
Tragen der· Amtskleidung .und für sich und seine An-

. gehörigen alle in dem bisherigen Dienstverhältnis be
gründeten besoldungs- und versorgtingsr~clitUChen An
sprüche und AnwartSchaften. ~Ein Unterhaltsbeitrag 
kann widerruflich gewährt werden. · · 

(3) Das Ausscheiden ist in einem . ~ftlichen mit 
Gründen· versehenen Bescheid festzustellen. In dlesem 
ist auch der Zeitpunkt des Ausschcldens zu bestimmen 
und auf die Rechtsfolgen hinzuweisen. Der·. Bescheid 
ist zuzustellen. " 

§ 98 

Der Pfarrer .sCheidet ferner. aU$ dem Dienst aus, wenn 
in ehiem Lehrverfahren die Feststellung getroffen Wird 
daß er nicht mehr fähiig iSt, eine amtliche Tätigkeit b~ 
kirchlichen Dienst auszuüben. Das Nähere ·regelt das 
Kdrcheri.gesetz über das ·verfahren bei . Lehrbeanstan
dungen. 

3. EntfeTnung aus. d~m Dienst 

§ 99 

Die Entfernung. aus dem Dienst wird durch das Recht 
der Amtszucht. (§ · 61) geregelt. 

XI. A~scllnitt 

Schluß- und 'Ubergangsbestiß1mu11gen 

§ 100•) 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt ein Jahr nach seiner 
Verkündung in Kraft. Für den Erl.aß !(fer -in diesem Ge.:. 
setz. vorgesehenen· weiteren Bestimmungen ·der Verei
nigten Kirche und der Gliedkircheri. tritt das· Gesetz 
~ereits am Tage nach der Verki,fudung in Kraft. 

· (2) Das Gesetz findet auf die zur Zeit seines In
krafttretens im Dienst, Warte-. oder Ruhestand befind
lichen Pf~rrer der Gliedkirchen Anwendung: 

§ 101 

Soweit Pfarrer bisher auf Grund ihrer Verwendung 
Kirchenbeamte wurden, wird diµ-ch Kirchengesetz der 
Vereinigten Kirche oder der Gliedkirchen bestimmt, ob 
und inwieweit sie künftig Pfarrer tnit allgemeirikirch
licher Aufgabe im Sinne dieses Gesetzes sind~ · 

§ 102 

(1) Besondere Bestimmungen in Verträgen mit dem 
Staat werden durch diesea Gesetz nicht herrührt: 

(2) Soweit für ordinierte Inhaber von iheol~gischen 
Lehrämtern an staatlichen Hochschulen· oder für Pfarrer 
in einem sia.atlichen oder sonstigen öffentli~n Dienst 
besondere Rechtsverhältnisse bestehen, bleiben· diese 
unberührt. · 

§ 103 

(1) Die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen er
lassen, soweit niehts anderes bestimmt. ist, je für ihren 
Bereich die für die Anwe~1:1ng diese~ Kircheng.esetzes 
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(2) Bestimmungen der GliedkirChen, die sich mit dem 
Gegenstand die8es Gesetzes befassen, bleiben in Kraft, 
sowe.it sie die Bestimmungen· dieses Ge8etzes ergänzen; 
dies gilt insbesondere für die Regelung der Zuständig• 
keiten und·des Verfahrens. 

§ 104 

Bei Erlaß oder Änderung der in§ 103 genannten Be
stimmungen ist Rechtsgleichheit.anzustreben. Die Glied
kirchen erlassen deshalb diese Bestimmungen, nach 
·vorheriger Fühlungnahme mit der Kirchenleitung der 
Vereinigten Kirche. 

*).Pie Vorschrift betrifft das. Inkrafttreten de8 Kfrcher . 
gesetzes :in. der ursprünglichen Fassiing .. vom 14. ·Juni-
1963. 

Der Zeitpunkt des Inkrafttreteri.s der späteren Ände
rungen er,gibt sich aus dem in der vorangestellten Be
kanntmachung, näher bezeichneten l{irchengese.tz. 
erforderlichen Bestimmungen. Für die Vereinigte Kirche 
ist dafür die Kdrchenleitung zuständig. · 

Ordnung für die Schlichtungsstelle 

Anlag·e zu § 67 Abs. 3 des Pfarre.rgesetzes der Ver
einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. 

§ 1 

(1) Der Antrag auf Nachprüfung durch die Schlich
tungsstelle kann riur damit begründet werden, daß · 
a) eine Entscheidung den. Pfarrer in seinem Recht ver

letzt 
oder 

b) eine Entscheidung unterlassen worden ist, auf die 
der Pfarrer ein Reeht zu haben behauptet. 

(2) Der Antrag nach Absatz i ist binnen· eines Mo
nats nach der Eröffnung oder der Unterlassung· der. Ent-
scheidung zu ·stellen. . 

(3) Die Entscheidung gilt als unterlassen, wenn sie 
innerhalb von zwei Monaten nach . Stellu,ng des An
trags auf Entscheidung nicht ergangen ist Und nach 
Wiederholung dieses Antrags weitere zwei Monate ohne 
Entschei9ung vergangen sind. Der Wiederhoiungsari
trag muß binnen Jahresfrist· nach dem· ersten Antrag 
gestellt werden. . · 

(4) Gegen die Versäumung der zur Stellung .des. An
trages auf Nachprüfung gesetzten Frist von einem Mo
nat kann die Schlichtungsstelle Nachsicht gewähren, 
wenn die Ablehnung des Antrages wegen Fristversäu
mung eine unbillige Härte bedeuten würde. Nachsicht 
kann nicht mehr gewährt werden, wenn bei .Steliung 
des Antrages vier Monate vergangen sind, seitdem die 
FriSt zu laufen begonnen hat. 

(5) Der Antrag auf Nachprüfung hat keine aufschie
bende Wirkung. Die Sehlichtungsstelle kann anordnen, 
·daß der Volbug der EntScheidung au:smsetien.ist, wenn 
dies im Interesse des Pfarrers· dringend geboten er
scheint und nicht ein überwiegendes kirchliches Inter
esse entgegen5teht. Der Antragsteller und das Organ 
.der kirchlichen Verwaltung, dessen Entscheidung .nach
geprüft werden soll, sind vorher zu hören. 

§ 2 .. 

(1) Der Schlichtungsstelle gehören an: 

a) ein von. einem obersten synodalen · Qr.gan bestimm
ter Obmann, der ·die Befähigung zum Richteramt 
oder höheren Verwaltungsdienst haben soll oder der 
mit den kirchlichen Bestimmungen .. besonders ver-
~raut ist, · 

b) ·ein von einem kir:chenleitenden Organ ·bestellter 
BeisitZer und 



c) ein Beisitzer, den die Vertretung der Pfarrerschaft 
aus ihrer Mitte bestellt. 

(2) Die Mitglieder werden je auf die Dauer von sechs 
Jahren bestellt. Für die Mitglieder sind Stellvertreter 
zu .bestellen. · 

§ 3 

Die Mitglieder der Schlichtungsstelle. entscheiden in 
richterlicher Unabhängigkeit und sind a:n Aufträge und 
Weisungen nicht .gebunden. Sie werden nach· ihrer ·Be"'.' 
stellung vom Bischof hierauf besonders hingewiesen 
und verpflichtet, . .ihr kirchliches. Ehrenamt. unparteiisch 
und gewissenhaft auszuüben. · 

§ 4 

(1) Die Schlichtungsstelle h~t das Verfahren mit Rück
sicht auf Amt, Gemeinde und Kirche sowi~ die Person 
des Pfarrers besChleunigt durchzuführen. ·· 

(2) Sie klärt den Sachverha:lt von Amts wegen. ])ie 
Beteiligten sind zu hören. Beteiligte im Sinne dieser 
Ordnung sind (ler Aritrags~eller und. das Organ . der 
kirchlichen Verwaltung, dessen Entsch'eidung nachge~ 
prüft wird. · · 

(3) Nach sclu;iftlicher Vorbere.jtung sind vor der Ent
scheidung die Beteiligten zu einer mündlichen Aus
sprache zu laden und, wen~ sie erschienen sind, zu 
hören. · 

· (4) Im übrigen gestaltet die Schlichtungsstelle das 
Verfahren im Rahmen dieser Ordnung und der in § 9 
vorbehaltenen Bestimmungen in Verantwortung für ~i
nen geordneten Ablauf und den geistlichen Charakter 
des Verfahrens selbst. · 

§ 5 

·Der Antragsteller kann sich eines Beistandes bedie
nen. Der ':Beistand muß als Pfarrer· einer GliedkiJ:.che 
der Vereinigten Kirche angeh6ren oder ein. 1n einer 
solchen zu kirchlichen Ehrenämtern wählbares Gemeiri
deglied sein; ·er kann zurückgewiesen werden; wenn 
er · n-icht die erforderliche Sachke~ntnis oder Eignung 
besitzt. 

§ 6 

(1) Die Schlichtungsstelle entscheidet · mit einfacher 
Mehrheit. 

(2) Die Entscheidung ist schriftlich abzufassen und 
zu ·begründen; sie muß den Beteiligten ·\>·innen sechs 
Wochen· nach dem Termin der mündlichen Aussprache 
zugestellt werden. 

§ 7 

Das Verfahren ist kosten- und gebührenfrei. ·Wird 
dem Antrag des Antragstellers ganz oder teilweise ent
sprc>Chen, so kann in der Entscheidung festgelegt wer
den, daß dem Antragsteller die notwendigen Ausla
gen ganz oder· teilwetse zu erstatten sind. 

§ 8. 

(1) Die Entscheidung ist endgültig, sofern nicht in ihr 
die Revision an das Verfassungs- und Verwaltungsge
richt, der Vereinigten Kirclle für zulässig, erklärt. wird. 

· (2) Die Revision kann nur zugelassen werden~ wen:n 
eine· Rechtsfrage von· grundsätzlicher Bedeutung zu 
klären ist. Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht ist 
auf die Nachprüfung dieser Frage beschränkt. · 

§ 9 
Im übrigen kann das ':'Verfahren im Rahmen ·der 

§§. 103 und 104 des Pfarrergesetzes durCb Verordnung 
geregelt werden. · · 

Kirdlengesetz 
über ein Kirdlengericht der evangelisdl-lutherlschen 

Kirchen in Schleswig-Holstein und Hamburg · 
vom. 20. September 1972 

§ 1 
Errichtung des Kirdlengeridlts 

(1) Dem Vertrag über die Errichtung und qie Ordnung 
eines Kirchengerichts der evangelisch-lutherischen Kir
chen in Schleswig-Holstein ·und Hamburg (Anlage zu 
diesem Gesetz) wird z1rnestimmt. 

(2) Die Kirchenleitung wird ermächtigt, den Vert:rag 
unterschriftlich zu vollziehen. 

(3) Mit dem Inkrafttr~ten des Vertrages wird das durch 
i~n geschaffene Recht für die Landeskirche bindend. · 

§ 2 
Zuständigkeit in Verfassungssachen 

(1) Das Kirchengericht entscheidet in Verfassungs
sachen 
a) über die Auslegung der Kirchenverfassung aus An;, 

laß von Meinungsverschiedenheiten zwischen der Kir
chenleitung und der Synode über den Umfang ihrer 
Rechte und Pflichten, 

. b) über die Vereinbarkeit von Kirchengesetzen, Kirchen
verordnungen und Satzungen mit der Kirchenverfas
sung auf Antrag der Kirchenleitung oder eines Fünf
tels der_ Zahl der gesetzlichen Mitglieder .der Synode. 

(2) Der Antrag nach ·Abs. 1 Buchstabe · a ist nur zuläs
sig, wenn der Antragsteller geltend macht, durch eine 
Maßnahme oder Unterlassung des Antraggegners in sei
nen Rechten und Pflichten verletzt oder unmittelbar . ge-
fährdet zu seiri. · 

(3) -Der Antrag nadl Abs. 1 Buchstabe b ist nur zuläs
sig, wenn der Antragsteller eine Rechtsnorm eines Kir
chengesetzes, einer Kirchenve-rordnung oder einer Sat
zung wegen ihrer förmlichen oder sachlichen Unverein-
barkeit mit der Kirchenverfassung · 
a) für nichtig hält oder 
b) für gültig hält, nachdem ein kirchliches Organ oder 

. eine kirchliche Amtsstelle sie als unvereinbar mit der 
. Kirchenverfassung nicht angewendet hat. 
(4) Unberührt bleibt die Zuständigkeit des Verfas-

. sungs- und Verwaltungsgerichts. der Vereinigten Evan
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands nach § .2 des 
Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs
und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands vom 23. Juni 1950 in 
der Fassung des Kirchengesetzes vom 12. Dezember 1968 
(ABl: VELKD Band III s; 95), soweit nicht in dem vor
liegenden Gesetz etwas anderes bestimmt wird; 

§ 3 
Zuständigkeit in Verwaltungssachen 

(1) Das Kirchengericht entscheidet in yerwaltungs
sachen 
a) über den Antrag auf Aufhebung eines Verwaltungs

aktes einer· kirchlichen Amtsstelle (Anfechtungs-
klage), . 

b) über den Antrag auf. Vornahme eines abgelehnten 
oder unterlassenen · Verwaltungsaktes einer kirch
lichen Amtsstelle (Verpflichtungsklage), . 

c) über das Bestehen oder Nichtbestehen · eines öffent
lich-rechtlichen Rechtsverhältnisses aufgrund .des in 
der Landeskirche geltenden Rechts oder über die 
Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes (Feststellungs-
klage), · 

d} über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten zwischen 
kirchlichen Körperschaften, die der Aufsicht der Lan.
deskirche unterstehen, soweit die Streitigkeiten· nicht 
unter § 2 oder Buchst. a _bis c oder. e fallen, 

e) über alle ihm. sonst durch Kirchengesetz zugewi.ese-
nen Fälle. . 

(2) Zur. Erhebung der· Anfechtungs- und der Verpflich
tungsklage (Abs; 1 Buchst. a und b) ist nur befugt, wer 
geltend macht, durch den Verwaltungsakt oder seine 
Ablehnung oder Unterlassung in seirien Rechten. verletzt 
zu sein. 

(3) Die Feststellungsklage (Abs. 1 Buchst. c) steht· riur 
demjenigen zu, der ein berechtigtes Interesse an der ~al

. digen F'._eststellung hat. Die Feststellung des Besteheins. 
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oder Nichtbestehens eines öffentlich-rechtlichen Rechts
, verhältnisses kann nicht begehrt werden, wenn det Klä
. ger seine Rechte . durch' Anfechtungs-, Verpflichtungs-
odet Leistungsklage (Abs. 1 Buchst. a, b und d) verfol-

· .gen kann oder hätte v~rfolgen können; dies gilt nicht, 
·wenn die Feststellung ~er Nichtigkeit eines Verwal-
tungsaktes begehrt wird. · 

§ 4 
„. Kirchensteuers.treitigkeiten 
Da~ Kirchengericht entscheidet nicht in . Streitigkeiten 

über Kirchensteuern. 
§ 5 

Vermögensrechtliche· Streitigkeiten 
Unbeschadet seiner Zuständigkeit für Entscheidungen 

auf dem Gebiet des kirchlichen Dienstrechts nach § 3 
entscheidet· das Kirchenm~richt nicht .über vermögens
rechtliche Anspr.üche aus dem Dienstverhältnis der 'In
haber kirchliC:her Amts- und Dienststellungen. 

§ 6 
Geistliche Angelegenheiten 

D~e Verwaltung der Sakramente und die Gewährung· 
oder Verweigerung von sonstigen geistlichen .Amtshand
lungen unterliegen -nicht der Nc;tchprüfung durch das Kir- · 
chengericht. · · 

§ 1 
Andere Gerichte 

Die Zuständigkeit anderer kirchlicher Gerichte . sowie 
sonstiger · richterlith tätiger kirchlicher Organe, . die ·auf 
besonderer kirmengesetzlicher Vorsehrift beruht,' wird 
durd:i dieses Kitchengesetz nicht berührt. · 

§ 8 
. Gerichtsverfassung r' Verfahren 

Für -~:lie G~iicfüsverf assung des KircQ.engerichts. _ und 
für die Verfahren gelten die Bestimmungen der Kirchen
gerichtsordnung. 

§ 9 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt .am 1. Januar 1973 in 
Kraft. Zum selben. Zeitpunkt tritt das Kirchengesetz vom: 
1 l. April 1956 über die' Einrichtung einer Verwaltungs
gerichtsbarkeit in der evangelisch-lutherischen Kirche in· 
Lübeck - KABI. 1956 S. 44 außer Kraft. 

(2) Am 31. Dezember 1972 beim Verfassungs- und Ver
_waltungsgericht der Vereinigten Evangelisch-Luthe
rischen ·Kirche Deutschlands anhängige, Verfahren sind 
nach den bisherigen Vorschriften zu Ende. zu führen. 

Der Vorsitzenqe der ~irchenleitung 
gez. D. H. Meyer 

(Bischof) 
Der Präses der · Synode 

gez, Dr. Carus 
Das vorstehende von der Synode am 11. September 

1972 und von der Kirchenleitung am 20. September 1972 1 

beschlossene Kirchengesetz wird verkündet. Infolge der 
verspäteten Ratifizierung dur_ch ·eine . Vertragskirche er
folgt die Ve·rkÜ.ndung erst in diesem Amtsblatt. 
~fi..beck, den 20. März 1914 

Die Kirchenleitung 
gez. Göldilet 

Oberkirchenrat 

Vertrag 
über die Errichtuiig und die Ordnung eines; Kirchen

gerichts der evangelisch-lutherisclten Kirchen 
in Schleswig-Holstein und Hamburg· 

§ 1 
Zur Verhandlung und Entscheidung kirchlicher Ver

. fassungs- und Verwaltungsstreitigkeiten errichten· 
die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-. 

. ffol~teins,, vertreten dureh ihre KirchE;!nleitung, 
die Evangelisch-lu,th~rische Kirche im Hamburgisdien 
Staate, vertreten durch den Kirchenrat, 
die Evangelisch-luthe_r,ist::he Kirche in Lübeck, vertre-
t~n du~ch ihre Kirchenleitung, · 
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. die,Evangelisch-Lutherische Landeskirche Eutin, ver- . 
treten durch den Landeskirchenrat, 

ein Kirchengericht als gemeinsames Verfa.ssungs- und 
Verwaltungsgericht mit dem Sitz in Kiel. 

§2 

Das Kirchengericht führt die Bezeichnung „Kirchen
gericht der evangelisch„lutherischen Kirchen i_n Schles
wig-Holstein und Hamburg". 

§3 

Die Zuständigkeit des Kirchengerichts richtet sich 
· nach dem· Recht der vertragschließenden Kirchen. 

§4 

Für das Verfahren.gelten die Bestimmungen d~r bei
liegenden ~irchengerichtsordnung, die Bestandteil die-
ses Vertrages ist. · 

§5 

Dieser Vertrag tritt am 1. Januar 1974 in Kraft. 

Die Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen Lan
deskirche Schleswig-Ho_lsteins 
Kiel, den 29. Jan~ar 1974 

gez. Dr. Hübner 
Bischof 

gez. Dr. Grauheding 
Präsident 

als Mitglied der Kirchenleitung . 

Der Kirchentat der Evangelisch-luthedschen Klrche 
im Hamburgischen: Staate - · 
Hamburg, den 13. Dezember 1973 gez. D. Wölber 

Die Kirchenleitung der Evangelisch"".lutherischen Kir
che in Lube:ck 
Lübeck, den 20. Februar 1974 gez. StoH 

Der Landeskirchenrat der Evangelisch-Luth,erischen . 
Landeskirche Eutin 
Eutin, _d-en 6. Marz 1974 gez. Kieckbusch gez. Muus 

Ki:rchengeric~tsordnung 

'des Kirchengerichts c!-ar evangelisch-lutherischen 
Kirchen iil Schleswig-Holstein und Hamburg 

I. Abschnitt 

Zusammensetzung des Kirchengerichts 
§ 1 

Unabhängigkeit der Richter 

· Die Mitglieder des Kirchengerichts sind unabhängig 
und nur an das in den Landeskirchen geltende Recht ge-
bunden. § 2 · . 

Z.usammensetzung des Kirchengerichts 

(1) Das Kirchengericht besteht aus. dem. Präsidenten, 
deni: Vizepräsidenten und der erforderlichen Zahl 
von Beisitzern. 

(2) Ein Beisitzer wird zum stäm;ligen Vertreter·. des 
Präsidenten bestellt und. führt die Dienstbezeich
nung Vizepräsident. 

(3). Der Präsid~nt, der Vizepräsident und die rechts
kundigen Beisitzer müssen die Fähigkeit zum Rich
teramt besitzen. 

(4) Die MÜglieder des Kirchengerichts müssen nach 
dem. Recht der Landeskirche, aus der sie berufen 
werden, zu Kii;chenältesten oder zu Kirchenvor
stehern wähibar sein; von dem Erfordernis des 
Wohnsitzes im Gebiet der Lande.skirclie kann ab
gesehen werden . 

(5) Mitglieder der Kirchenleitungen, der Landessyno
den .. und der obersten landeskirctilichen Verwal
tungsbehörden sowie deren Beamte und Ange
stellte dürfen dem.Kirchengericht nicht angehören. 



§3 

Bestellung der Richter des Kirchengerichts 

(1) Der Präsident und die übrigen Mitglieder des Kir
chengerichts werden von den Kirchenleitungen der 
vertragschließenden Kirchen gemeinsam auf je
weils 6 Jahre bestellt. 

(2)- Die Mitglieder des Kirchengerichts werden wie 
folgt vorgesChlagen: 

a) Der Präsident, 
ein rech.tskundiger Beisitzer, 
ein weite~er Beisitzer, 
durch die ·Evangelisch-Lutherische Landeskirche 
Schleswig-Holsteins, 

b) der Vizepräsident, 
ein ordinierter Theologe als Beisitzer, 
ein rechtskundiger Beisitzer, 
durch. die Evangelisch„lutherische Kirche im 
Hamburgischen Staate, 

c) ein weiterer Beisitzer, 
ein ordinierter Theologe als Beisitzer, 
ein rechtskundiger Beisitzer, 
durch die Evangelisch-lutherisChe Kirche in Lü
beck und die Evangelisch-Lutherische Landes
kirche Eutin gemeinsam. 

(3) Werden gegen einen Vorgeschlagenen von einer 
:vertragschließenden Kirche Bedenken erhoben, so 
ist ein neuer Vorschlag zu machen. 

(4) Die Bestellungsurkunden unterzeichnet im Namen 
der vertragschließenden Ki.rchen der Vorsitzende 
der Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Schleswig-Holsteins; er nimmt auch 
dieVerpflichtung vor. 

(5) Wird während der Amtszeit infolge Ausscheidens · 
eines Mitgliedes die Bestellung eines Ersatzmit
gliedes notwendig, so endet dessen Amtszeit mit 
dem Ablauf der Amtszeit der übrigen Mitglieder. 

"§ 4 

Kammern des Kirchengerichts 

(1) Das Kirchengericht verhandelt und entscheidet 
durch Kammern in der Besetzung von fünf Mitglie
dern. 

(2) In den einzelnen Rechtssachen muß minc:t.estens 
ein Mitglied des Kirchengerichts mitwirken, das der 
Landeskirche angehört, aus der die betreffende 
Rechtssache anhängig geworden ist. 

§5 
Anzahl und Zusammensetzung der Kammern 

(1) Beim Kirchengericht wird zunächst eine Kammer 
gebildet, die mit dem Präsidenten, zwei rechtskun
digen Beisitzern und zwei weiteren Beisitzern, von 

· denen der eine ordinierter Theologe· sein muß, be
setzt ist. 

_(2) · Macht der GeschäftsanfaÜ" die Bildung einer zwei
ten Ka"mmer erforderlich, so wird der Vizepräsld.ent 
zu ihrem Vorsitzer bestellt, an seine Stelle wird 
gemäß § 3 ein rechtskundiger Beisitzer als Mitglied 
der ersten Kammer bestellt. Di~ weiteren Mitglie
der der zweiten Kammer werden _gemäß § 3 bestellt. 

(3) Der Präsident und der Vizepräsident können sich 
im Kammervorsitz gegenseitig vertreten. 

§6 

Präsidium 

(1) Das Kirchengericht bi'ldet ein Präsidium, das aus 
dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und dem an 
Lebensjahren ältesten ordinierten Beisitzer besteht. 

Im Falle der Verhinderung werden der Präsident: 
durch den Vizepräsidenten, der Vizepräsident durch· 
dE!Il an Lebensjahren ältesten rechtskundigen Bei~ 
sitzer, der ordinierte Beisitzer durch den an Lebens
jahren nächstältesten ordinierten Beisitzer vertre
ten. 

(2) Das Präsidium bestimmt für jeweils zwei Jahre im 
voraus die Geschäftsverteilung auf die Kammern 
und die Grundsätze, nach welchen die Mitglieder 
des Kirchengerichts und ihre Vertreter an den Ver
fahren mitwirken. Diese Anordnung kann nur we
gen zu starker Belastung, wegen Wechsels oder 
dauernder Verhinderung einzelner Mitglieder ge
ändert werden. 

Ist eine zweite Kammer gebildet worden, sind die 
Verfassungssachen nur einer Kammer zuzuweisen. 

§7 

Beendig_ung der Mitgliedschaft im Kirchengericht 
und vorläufige Entbindung vom Richteramt 

(1) Das Amt eines Mitgliedes des Kirchengerichts ist 
für beendet zu erklären, 

a) wenn die Voraussetzungen für seine Ernennung 
nicht vorlagen oder entfallen sind, 

b) wenn das Mitglied seine Amtspflichten gröblich 
verletzt hat, 

c) wenn das Mitgiied in einem Strafverfahren zu 
einer Freiheitsstrafe oder anstelle einer Frei
heitsstrafe zu einer Geldstrafe oder wenn es in 
einem förmlichen Amtszuchtverfahren zu Geld
buße oder einer schwereren Strafe rechtskräftig 
verurteilt wird und wenn es dadurch nach der 
Art der Handlung, deretwegen es verurteilt ist, 
seine Eignung als Mitglied eines kirchlichen 
Gerichts verloren hat, 

d) wenn das Mitglied infolge körperlicher oder 
geistiger Gebrechen nicht mehr in der Lage ist, 
das Richteramt auszuüben. 

(2) Ein Mitglied kann von seinem Amt vorläufig ent
bunden werden, 

a) wenn gegen das Mitglied wegen eines Ver
brechens oder eines vorsätzlichen Vergehens 
ein Strafverfahren eingeleitet ist, 

b) wenn gegen das Mitglied ein förmliches Diszi
plinarverfahren eingeleitet ist, 

c) wenn dem Mitglied die Ausübung seines Dien
stes als Inhaber eines geistlichen Amtes, als 
Kirchenbeamter, als Richter oder als Beamter 
einer nichtkirchlichen Körperschaft. des öffent
lichen Rechts vorläufig untersagt ist oder wenn 
ihm ein staatlich gesetzlich vorgesehenes Ehren
gericht die Ausübung einer sonstigen berufli-
chen Tätigkeit untersagt hat. · 

(3) Die Entscheidungen aufgrund der Absätze 1 und 2 
trifft das Präsidium des Kirchengerichts nach An
hörung der Kirchenleitungen der vertragschließen
den Kirchen. 

§8 

Rechtsstellung der Richter 
(1) Die Mitglieder des Kirchengerichts sind zur Ver

schwiegenheit verpflichtet. 

(2) Die Mitglieder des Kirchengerichts üben ihre Tätig
keit ehrenamtlich aus. Sie erhalten Ersatz ihrer Un- . 
kosten und eirte Aufwandsentschädigung nach 
Grundsätzen, die die vertragschließenden Kirchen 
besonders vereinbaren. · 
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§9 

Geschäftsstelle des Kirchengerichts 

(1) Es wird eine Geschäftsstelle gebÜdet, für die das 
Landeski!chenamt cier . Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Schleswig-Holsteins . die edorderli
chen Hilfskräfte und Einrichtungen zur Verfügung 
stellt. Für ·die Hilfskräfte gilt § 8. Absatz 1 entspre
chend. 

(2) Die Hilfskräfte werden vom Präsidenten aµf gewis~ 
senhafte Ausübung ihres Amtes verpflichtet. 

§ 10 

Umlage der Kosten des Kirchengerichts 
. Die Kosten des Kirchengerichts, soweit es sich nicht 
: um Verfahrenskosten handelt, tragen die vertragschlie
ßendep. Kirchen im Verhältnis des Umlageschlüssels der 
Evangelischen Ki:rche in Deutschland. 

II. Abschnitt 

Allgemeine Verf ahtensvorschriften 

§ 11 

Ausschluß vom Richteramt 

Von der Mitwirkung im Kirchengericht ist ausgeschlos
sen, 

1. wer selbst Partei ist oder zu einer Partei. in dem 
Verhältnis eines Mitberechtigten, Mitverpflichteten 
oder Regreßpflichtigen ·steht; 

2. wer mit einem Beteiligten verheiratet ist oder war, 
in gerader Linie verwandt, verschwägert oder durch 
Adoption verbunden, in der Seitenlinie bis zum 
dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade 
verschwägert"ist, auch wenn die Ehe, durch die die· 
Schwägerschaft begründet worden ist, nitht mehr 
besteht; 

(5) Erklärt sich ein Mitglied, das. nicht abgelehnt ist, 
selbst für befangen oder bestehen Zweifel darüber, 
ob ein Mitglied nach § 11 ausgeschlossen ist, so 

. gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

(6) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 gelten ent
sprechend für den Urkundsbeamten der Geschäfts:..· 
stelle. 

§ 13 

Vel'.iahrensbeteiligte 

(1) Beteiligt_e am Verfahren sind 
a) der Kläger, 
b) der Beklagte; 
c) der nach Absatz 2 bestellte Vertreter des allge

meinen kirchlichen Interesses, 
d) der Beigeladene. 

(2) · Zur Wahrung des allgemeinen kirchlichen lnteres- ·
ses können die Kirchenleitungen einen Vertreter 
bestellen, sofern sie nicht selbst als Kläger oder 
Beklagte beteiligt sind. 

(3) Der nach Absatz 2 bestellte Vertreter kann selb
ständig Prozesshandlungen vornehmen. Er ist an 
die Weisungen des ihn entsendenden Organs ge-
bunden. · 

§ 14 

Beiladung 

(1) Das Kirchengericht kann, solarige .das Verfahren 
noch nicht rechtskräftig abgeschlossen oder bei dem 
Revisionsgericht anhängig ist, von Amts wegen 
oder auf Antrag ~ndere, deren rechtliche Interessen 
durch die Entscheidung berührt werden, beiladen. 

(2) Sind an dem streitigen Reditsverhältnis Dritte der
·artig beteiligt, daß . die Entscheidung audi ihnen 
geg~nüber nur einheitlich ergehen kann, so sind.sie 
beizuladen (notwendige Beiladung). 

3. wer· in derselben Sache .bereits von Amts oder Be- (3) Der Beiladungsqeschluß ist allen Beteiligte:p. zuzu-
rufs wegen_ tätig gewesen ist; als solC:h.e Tätigkeit. stellen. D.abei sollen der Stand der .Sache. und der 
gilt ~icht die Mitwirkung im Gesetzgebungsver- „ Grund der Beiladung angegeben werden. 
fahren; (4) Der Beschluß ist unanfechtbar .. 

4. · wer in der Sache als Zeuge oder Sachverständiger 
vernommen worden ist. 

§ 12 

Ablehn*Iig des Ri~l!ters 
(1) Die Beteiligten können ein Mitglied des Kirchen

gerichts sowohl in den Fälien, in denen es von der 
Mitwirkung im Kirchengericht ausgeschlossen ist 
als auch wegen Besorgnis der Befangenheit. ab
lehnen. 

(2) Wegen Besorgnis der Befangenheit findet die Ab
lehini.ng statt,- wenn ein Grund vorliegt, der geeig
net ist, . Zweifel an der Unparteilichkeit des Mit
gliedes zu rechtfertigen. 

(3) Wird .ein Mitglied des Kirchengerh:hts abgelehnt, 
so entscheidet das Kirchengericht unter Ausschluß· 
des Abgelehnten; bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(4) Die Ablehnung ist zu, begründen. Der Abgelehnte· 
hat sich dazu zu äußern. Die Ablehnung wegen Be
sorgnis der Befangenheit ist unbeachtlich, wenn sie 
nicht spätestens zu Beginn der mündlichen Ver-

. handlung erklärt wird; bei Verzicht auf mündliche 
Verhandlung ist der.c .. Zeitpunkt der Verzichterklä

. ·rung, in sonstigen schriftlichen Verfahren der Zeit-
punkt der Endentscheidung maßgebend. ' 
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§ 15 
Rechtsstellung des Beigeladenen 

Der Beigeladene ·kann innerhalb der Ariträge eines 
Beteiligten selbständige Angriffs- und Verteidigungs
mittel geltend machen. und alle Verf.ahrenshandlungen· 
wirksam vornehmen. Abweichende Sachanträg~ kann 
er nur stellen, wenn eine notwendige Beiladung· vor
liegt. 

§ 16. 

Ver~reter der Beteiligten und 
Verfahrens bevollmächtigte 

(1) Die Parteien können einen ordinierten kirchlichen 
.Amtsträger, einen ordentlichen Professor der 
Theologie, . einen Recht~anwalt oder eine andere 
zum Richteramt befähigte Person mit ihrer Vertre
tung betrauen oder als Beistand zuziehen; diese 
müssen einer evangelischen Kirche angehören. 
Kirchliche Körperschaften können sich . durch ei:il 
Mitglied ihres Vertretungsorgans vertreten lassen.· 

(2) Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen. Sie kann 
nachgereicht werden; hierfür kann das Ki:r~enge,,; 
richt eine Frist bestimmen. Ist ein Bevollmächtigter 
bestellt, so sind die Zustellungen oder Mitteilungen 
des Kirchengerichts an ihn zu richten. · 



§ 17 

Zustellungen 

· (1) Anordnungen und Entscheidungen, durch die eine 
Frist in Lauf gesetzt wird, sowie Terminbestim· 
mungen und Ladungen sind zuzustellen. · 

(2) Die Zustellung erfolgt von Amts wegen. 
(3) S.chriftstücke können zugestellt werden 

1. durch Ubergabe an den Empfänger gegen Emp
fangsschein; verweigert der Empfänger die 
Annahme des Schriftstückes oder das Ausstel
len des Empfangsscheines, so gilt das Schrift
stück mit der Weigerung als zugestellt, wenn 
darüber eine Niederschrift gefertigt und zu den 
Akten genommen ist, · 

2. durch eingeschriebenen Brief mit Rück.schein, 
3. durch Postzustellung mit Zustellungsurkunde, 
4. durch Bekanntmachung im kirchlichen Amts

blatt, wenn der Aufenthalt des Empfängers nicht 
zu ermitteln ist, 

5. an Behörden und sonstige kirchliche Amtsstel
len auch durch Vorlegen der Akten mit der Ur~ 
schrift des zuzustellenden Schriftstückes; der 
.Empfänger hat den Tag, an dem ihm die Akten 
vorgelegt werden, darin zu vermerken. 

(4) Wer nicht im Inland wohnt, hat auf Verlangen einen 
Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen. 

§ 18 

Einreichen von Schriftsätzen an das Kirchengericht 

(1) Schriftsätze, die an das Kfrchengericht zu richten 
sind, gelten als bei dem Kirchengericht eingegan
gen, wenn sie bei der für den Beteiligten zuständi
gen landeskirchlichen Verwaltungsbehörde einge
gangen sind. Diese versieht die eingegangenen 
Schriftsätze mit Eingangsdatum und leitet sie un
verzüglich an die Geschäftsstelle des Kirchenge
richts weiter. 

(2) Allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übri
gen Beteiligten beigefügt werden. 

§ 19 

Klageschrift 

(1) Pie Klage ist unmittelbar bei dem Kirchengericht 
schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle zu erheben. Sie muß den Kläger, 
den Beklagten und den Streitgegenstand bezeich
nen; sie· soll einen bestimmten Antrag enthalten, 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be
wei.smittel sollen angegeben, die angefochtene Ver
fügung und. der Beschwerde- oder Einspruchsbe
scheid (§ 48) sollen in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. 

(2) Entspricht die Klage diesen Anforderungen nicht in 
·vollem Umfange, so hat der Vorsitzende den Klä
ger zu der erforderlichen Ergänzung innerhalb 
einer bestimm,ten Frist aufzufordern. 

§ 20 

Zurückweisung der Klage durch den Vorsitzenden 
(l) Erweist sich die Geltendmachung des Anspruchs als 

rechtlich unzulässig oder offensichtlich unbegrün
de~, so kann der Vorsitzende die Klage ohne münd
liche Verhandlung durch einen begründeten Be
scheid zurückweisen. Der Bescheid ist den Beteilig
ten zuzustellen. 

(2) Jeder Beteiligte kann innerJ:ialb eines Monats nel;dl 
Zustellung des Bescheides miindliche Verhandlung 
beantragen. · · 

(3) Ist der Antrag nach Absatz 2 rechtzeitig gestellt, so 
gilt der Bescheid als nicht ergangen; andernfalls 
wirkt er als rechtskräfüges Urteil. Die Beteiligten 
sind in dem Bescheid über den Rechtsbehelf zu be-
lehren. · 

§ 21 

Kla.geänd.erum.g 
(1) Eine Änderung der Klage ist zulässig, wenn die 

übrigen Beteiligten einwilligen oder das Kirchen
gericht die Änderung für sachdienlich hält. 

(2) Pie Einwilligung des Beklagten in die Änderung 
der Klage ist anzunehmen, wenn er sich, ohne ihr 
zu widersprechen, in einem Schriftsatz oder in 
einer mündlichen Verhandlung auf die geänderte 
Klage eingelassen hat. 

(3) Die Entscheidung, daß eine Änderung der Klage 
nicht vorliege oder zuzulassen sei, ist nicht selb
ständig anfechtbar, 

§ 22 
R.ück:md:ime der Klage 

(1) Der Kläger kann bis zur Rechtskraft des Urteils 
seine Klage zurück.nehmen. Die Zurücknahme nach 
der Stellung der Anträge in der mündlichen Ver
handlung setzt die Einwilligung des Beklagten und, 
wenn ein Vertreter des allgemeinen kirchlichen 
Interesses ·an der mündlichen Verhandlung teilge- · 
nommen hat, auch seine Einwilligung voraus. 

(2) Wird die Klage zurück.genommen, so stellt das 
Kirchengericht das Verfahren durch Beschluß ein 
und spricht in ihm die Rechtsfolgen der Zurück
nahme aus. 

§ 23 

Verbindung und T:rennm:n.g VG!ili Verfahren 

Das Kirchengeric..lit kann durch Beschluß mehrere bei 
ihm anhängige Verfahren über den gleichen Gegen~ 
stand zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung 
verbinden und wieder trennen. Es kann anordnen, daß 
mehrere in einem Verfahren erhobene Ansprüche in 
getrennten Verfahren verhandelt und entschieden wer:. 
den. 

§ 24 

Zustellung del!' Kiagesduifit zur Gegenäußemng 
Der Vorsitzende verfügt die Zustellung der Klage an 

den Beklagten und bestimmt eine Frist zur Gegenäuße
rung. Der Vorsitzende verfügt die Zustellung der Ge
genäußer1:1ng an den Kläger. 

§ 25 

Aussetzung des VedahJreJID.§ mit Rü.cksidlt 
auf anderweitige Ve:rfa.hren 

Ist in einem anderen Verfahren über Tatbestände 
oder Rechtsfragen zu entscheiden, deren Klärung für 
das Verfahren vor dem Kirchengericht von Bedeutung 
ist, so kann das Kirchengericht das bei ihm anhängige 
Verfahren bis zur Erledigung· des anderen Verfahrens 
aussetzen. 

§ 26 

Vorbereitung der mündlichen Verhandlung 

·Der Vorsitzende oder ein von ihm zu bestimmendes· 
Mitglied_ de? Kirchengerichts hat schon vor der münd
lichen Verhandlung alle Anordnungen zu treffen, die 
notwendig sind, um deri Rechtsstreit möglichst i:o. einer 
r:nündlichen Verhandlung zti erledigen. Er ist berechtigt,· 
die Beteiligten zur gütlichen Beilegung des Rechtsstreits 
:zu laden und einen Vergleich entgegenzuriehmen, 
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§ 27 
Vorbereitenclle Scbdftsätze 

(1) Die Beteiligten· sollen zur Vorbereitung der·münd
lichen Verhandlung Schriftsätze einreichen. Hierzu 
kann sie der Vorsitzende unter Fristsetzung auf
fordern. Die Schriftsätze sind den Beteiligten von 
Amts wegen zuzustellen. 

(2) Den Schriftsätzen sind die Urkunden, auf die Bezug 
genommen wird, in Urschrift oder in der erforder
lichen Zahl von Abschriften ganz oder im Auszug 
beizufügen. Sind die Urkunden dem Gegner bereits 
bekannt oder sehr umfangrei<:h, so genügt die ge
naue Bezeic:;hnung mit dem Anerbieten, Einsicht bei · 
Gericht zu ·gewähren. 

§ 28 

.E:rfo:rschu:ng des Sachverhalts 

(1) Das Kirchengericht erforscht den· Sachverhalt von 
Amts wegen~ Es ordnet die erforderlichen Beweise 
an. Es kann eines seiner Mitglieder mit der Beweis
aufnahme beauftragen." Zeugen und Sachvetstän;. · 
dige können nach Maßgabe landesrechtlicher Rege
lungen beeidigt werden. In geeigneten Fällen kami 
das Kirchengericht schon vor. der ·.mui\dHchen Ver
handlung durch eines seiner Mitglieder Beweis er-
heben lassen. · , 

(2) Ein in der mündlichen Verhandlung gestellter Be
weisantrag kann nur durch einen Beschluß des 
Kirchengerichts,·. der zu begründen ist, abgelehnt 
werden. . 

(3)· Der Vorsitzende hat darauf hinzuwirken, daß Form
fehler beseitigt, unklare Anträge erläutert, sach
dienliche Anträge gestellt, ungenügende tatsäch
liche Angaben ergänzt, ferner alle für die· Feststel
lung und Beurteilung des Sachverhalts wesentli~ 
chen Erklärungen abgegeben werden .. 

§ 29 

Amtshilfe 
(1) Alle kirchlichen Amtsstellen leisten dem Kirchen

gerkht Amtshilfe. Sie sind zur Vorlage von Urkun
den oder Akten und zu ·Auskünften verpfltchtet. 
Wenn die Einsicht in Akten oder Urkunden oder 

., die Erteilung von Auskünften- gesetzlich be$chränkt 
ist oder wenn es sich uni Vorgänge : handelt, di~ 
ihrem Wesen nach geheimzuhalten sind, kann die 
aktenführende Stelle die Einsicht in die All.ten oder 
Urkunden oder die Erteilung v:on Auskünften ver- · 
weigern. Auf Antrag eines Beteiligten entscheid.et 
das Kirchengericht durch Beschluß; ob ·die Verwei
gerung der Einsicht in ·Akten oder· UrkundE;!n be
rechtigt ist. Die oberste kirchliche Verwaltungs-

. behördeist zu diesem Verfahren beizuladen. 
(2) Die Recht.s-· und Amtshilfe staatlicher BE~hörden 

richtet sich.nach den staatlichen Vorschriften. 

§ 30 

fünd1unmg des Gerichts an die Anträge 
Das Kirchengericht darf über die gesteliten Anträge 

nicht hinausgehen, ist aber· an deren Fassung nicht ge
bunden. Die Vorschrift des § 46 Abs. 1 Satz 2 bleibt 
unberührt. 

§ 31 

GrWlll.dsab der mündlicbe:m Verhandlung, 
Ufiellll.fü.mkeit des Verfahrens 

(1) Die Entscheidung"'ergeht aufgrund mündlicher Ver
handlung. Die Beteiligten werden zu allen Beweis
und Verhandlungsterminen geladen. 
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(2) Die Verhandlung ist öffentlich, soweit das Kirchen
gericht nichts anderes beschließt. 

§ 32' 

Verzicht auf die mündliche Verha:ndlung_ 

Sofern alle Beteiligten auf mündliche Verhandlung 
verzichten, kann di~· Entscheidung nach Lage der Ak~en 

. ergehen. 

§ 33 

Anberaumung der Termine zur mündlichen 
Verhandlung 

(1) Sofern die Beteiligten nicht auf mündliche Ver_
handlung · v_erzichtet haben, hµ.t der Vorsitzende 
diese anzuberaumen. · 

(2) Dez: Vorsitzende kann die Anberaumung der münd
lichßn Verhandlung von der Einzahlung ~ines Vor
schu~ses des Klägers zur Deckung der Auslagen 
abhängig-machen. 

§ 34 

Ladui;ig · 

· ,m Sobald der Termin zur mündlichen Verhandlung 
be~timmt ist, sind dieBeteiligten mit einerLadungs
frist von mindestens zwei-Wochen zu laden; In drin
genden Fällen kann der Vorsitzende die Frist ab- ·
kürzen. · 

(2) Bei der Ladung ist darauf hinzuweisen, daß b_ei~ 
· Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn· ve"r-
. handelt und entschieden werden kann. · 

§ 35. 

Der Gang der mündlichen Verhandlu~g 

(1) D~r Vorsitzende eröffnet und leitet die mündliche.
Ve_rhandlui:ig. . 

(2) Nach Aqfruf der Sache trägt der Vorsitzende od.er· 
der Berichterstatter den wesentlichen Inhalt der 
Aktenvor. · , 

(3) ·Hierauf erhalten die Beteiligten das Wort, um ihre 
Anträge zu stellen und zu begründen. 

§ 36 „ 
Erörterung des Verfahrensgegenstandes. 

(1) Der Vorsitzende hat .den Verfahrensgegenstand 
mit den Beteiligten tatsächlich und rechtlitjl zu et~ 
Örtern. 

(2) Der Vorsitzende hat jedem Beisitzer des Kirchenge
richts auf Verlangen zu gestatten, Fragen zu stel
len .. Wird eine Frage beanstandet, so entscheid.et . 
·das Kirchengericht. . . 

/. 

(3) Nach· · Erörterung des Verfahrensgegenstari.des ·. 
erklärt der Vorsitzende die mündliche Verhandlung· ·„. 
für geschlossen. Das Kirchengericht kann die· Wie- · · . 
dereröf~nung beschließeµ. · · · 

§ 31 

Freie Be~eiswürcligung, Uberzeugurigsgrundsatz 

(1) Das ·KirChengericht entscheidet nach seiner fre.ieri, 
aus. dem Inhalt des gesamten Verfahrens gewonne- '· · 
nen Uberzeugung. In der Entscheidung sind die · ·. 
Gründe anzugeben, die für die richterliche Uber
zeugung leitend.gewesen sind. 

(2) Die Entscheidung darf nur auf Tatsachen oder Be
weisergebnisse ·gestützt· werden, zu_ denen die Bß
teiligten sich äußern konnt~n. 



§ 38 

Beratung und Abstimmung 

(1) Das Kirchengericht entscheidet in geheimer Bera
tung mit der Mehrheit der Stimmen. · 

(2) Die Mitglieder stimmen nach dem Lebensalter; der 
Jüngere stimmt vor dem Älteren. Wenn ein Be
richterstatter ernannt ist, so stimmt er zuerst. Die 
nicht rechtskundigen Mitglieder stimmen vor den 
rechtskundigen. Zuletzt stimmt der Vorsitzende. 

(3) Der Vorsitzende leitet die Beratung, stellt die Fra
gen und sammelt die Stimmen. 

(4) Meinungsverschiedenheiten über den Gegenstand, 
die. Fassung und die Reihenfolge der f:ragen oder 
über das Ergebnis der Abstimmung entscheidet das 
Kirchengericht. . 

(5) Kein Mitglied darf die Abstimmung über eine Fra
ge verweigern, weil er~ in der Abstimmung Über 
eine vorhergegangene Frage in der Minderheit ge
blieben ist. 

§ 39 

Urteil, Zwischenurteil und Teilurteil 

(1) 'Über die Klage. wird, soweit nichts anderes be
stimmt ist, durch Urteil entschieden; 

(2) Uber die Zulässigkeit der Klage kann durch Zwi
schenurteil vorab entschieden werden.· 

(3) Ist nur ein Teil des Streitgegenstan~es zur Entschei
dung reif, so kann das Kirchengericht diesen _Teil 
vorab entscheiden. · 

§ 40 

Erkennende Richter 

Die Entscheidung darf nur von den Mitgliedern des 
Kirchengerichts gefällt werden, die an der ihr zrigrtJ.n
de liegenden Verhandlung teilgenommen haben. · 

§ 41 

Verkündung und Zustellung des Urteils 

(1) Das Urteil wird, wenn eine mündliche Verhandlung 
stattgefunden hat, in der Regel in dem Termin, fo 
dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird, 
verkündet. Das Urteil ist den Beteiligten zuzusteh 
len. 

(2) Statt der Verkündung ist die Zustellung des Urteils 
zulässig; dann fst die Urteilsformel binnen zwei 
Wochen nach der mündlichen Verhandlung der Ge
schäftstelle zu übergeben. 

(3) Entscheidet das Kirchengericht ohne mündliche 
Verhandlung, so wird die Verkündung durch Zu
stellung an die Beteiligten ersetzt. 

§ 42. 

Akteneinsicht durch die Verfahr_ensbete~ligten 

(1) - Die Beteiligten können die Gerichtsakten und. die 
dem Kirchengericht vorgelegten Akten einse·hen 
und sich durch die Geschäftsstelle . auf ihre· Kosten 
Ausfertigungen, Auszüge· und Abschriften erteilen 
lassen. · 

(2) Die. Entwürfe zu Urteilen, Beschlüssen und Verfü-
- gungeµ, die Arbeiten zu ihrer Vorbereitung, ferner 
die Schriftstücke, die Abstimmungen, betreffen, 
werden w_eder vorgelegt noCh abschriftlich mitge
teilt. 

§ 43 

Vorlage an die für Verfassungssachen 
zuständig~ Kammer 

(1) Ist eine zweite Kammer gebildet worden und hält 
die nicht mit· Verfassungssachen befaßte Kammer 

, -

eine Rechtsnorm, auf die es für ihre Entscheidung 
ankommt, für mit der Verfassung der Landeskirdie 
nicht vereinbar, so legt sie die, Sache der für Ver
fassungssachen zuständigen Kammer durch Be
schluß vor. Die für Verfassungssachen zuständige 
Kammer entscheidet über -die Vereinbarkeit der 
Rechtsnorm mit der Verfassung; § 46 ist anzuwen
den. 

(2) Die . für Verfassungssachen zuständige Kammer 
kann auch ·in der Sache selbst entscheiden, wenn 
sie spruchreif ist. 

(3) Die Entscheidung nach den Absätzen 1 und 2 erge
hen gesondert. 

III. Abschnitt 

Weitere Verfahrensvorschriften fÜr Verfassungssa~ 
chen 

§ 44 

Organst:reitigkeiten 

Ist das KirChengericht zur Entscheidung über die Aus
legung der Verfassung der Landeskinne aus Anlaß von 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Organen der 
Landeskirche über den Umfang ihrer Rechte und Pflich
ten berufen, so ist der Antrag nur zulässig, wenn der 
Antragsteller geltend macht, durch eine Maßnahme oder 
Unterlassung · des Antragsgegners in seinen Rechten 
und Pflichten verletzt oder unmittelbar gefährdet zu 
sein. 

§ 45 

Normenkontrollsachen 

Ist das Kirchengericht zur Entscheidung über die_ Ver
einbarkeit von. Kirchengesetzen, Verordnungen und 
Satzungen mit der Verfassung der Landeskirche beru
fen, so ist der Antrag nur zulässig, wenn der Antrag- · 
steiler eine Rechtsnorm eines Kirchengesetzes, einer 

·Verordnung oder einer Satzung wegen ihrer förmlichen_ 
oder sachlichen Unvereinbarkeit mit der Verfassung 
der Landeskirche 

a} für nichtig hält oder 

b) für gültig hält, nachdem ein kirchliches Organ oder 
eine kirchliche Amtsstelle sie als unvereinbar mit 
der Verfassung der Landeskirche nicht angewendet 
hat. 

§ 46 

Entscheidungen in Normenkontrollsachen 

(1) Kommt das Kirchengericht zu der Uberzeugung, 
daß eine Rechtsnorm eines Kirchengesetzes, einer 
Verordnung oder einer Satzung mit der Verfassung 
der Landeskirche nicht vereinbar ist, so stellt es in 
seiner Entscheidung· die Nichtigkeit dieser Rechts
norm fest. Sind weitere Rechtsnormen desselben 
Kirchengesetzes, ~erselben Verordnung· oder Sat.;. 
zung aus denselben Gründen mit der Verfassung 
der Landeskirche nicht vereinbar, so kanri sie das 
Kirchengericht ebenfalls für nichtig erklären. 

(2) Die Entscheidung des Kirchengerichts nach Absatz 1 
hat Gesetzeskraft; di~ Entscheidungsformel ist nach . 
Eintritt der Rechtskraft im kirchlichen Amtsblatt zu 
veröffentlichen. 

IV. Abschnitt 

Weitere Verfahrensvorschriften für Verwaltungssa
chen 
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§ 41 

Zulässigkeit der Klage 

Zur Erhebung der Anfechtungs- und der Verpflich
tungsklage ist nur befugt, wer geltend macht, durch den 
Verwaltungsakt oder seine Ablehnung oder Unterlas
sµng in seinen Rechten verletzt zu sein. 

§ 48 

Vorverfahren 

(1) Sind gegen den Verwaltu_ngsakt· aufgrund beson-
. derer Vorschriften R~chtsbeli.elfe (Einsprucli. oder 
Beschwerden) .im Verwaltungswege gegeben; so ist 

"_die. Klage erst zulässig, wenn."die.let.zte zuständige 
Instanz der. kirchlichen Amtsstellen den beanstan-

.. deten Verwaltungsakt durch mit Gründen versehe
nen Bescheid bestätigt hat. Die Dienstaufsichtsbe
schwerde gilt nicht als ein· solcher Recht~behelf. 

· (~) Ist ein Rechtsbehelf der in Absatz I Satz f hezeich
neten Art nicht gegeben, ist die Klage erst zulässig, 

. wenn 9-er Betroffene innerhalb eines Monats, nach-
dem ihm der Verwaitungsakt · bekanntgegeben 

· worden ist, bei der kirchlichen Amtsstelle; die ihn 
. erlassen hat, schriftlich Einspruch ei~gelegt und 
·diese den Einspruch durch mjt Gründen versehenen 
Bescheid zurückgewiesen hat. · 

(3) Kann die Aufhebung oder Änd_erwig des. Verwal
. tungsaktes im Einsprqchs,;, oder Beschwerdebe

scheid einen Dritten beschweren, so soll er vor .Er-
laß dieses Besdleides gehört werden. · 

§ 49 

Fristen für die Klage 

(1) Die Anfechtungsklage. inriß innerhalb eines Monats 
nach Zuste~lung des auf den Rechtsbehelf ergehen
den Bescheides er ho beri werden. 

(2) Für· die Verpflichtungsklage gilt Absatz 1 entspre
ch·end, wenn der Antrag auf Vornahme eines Ver-
waltungs~ktes abgelehnt worden ist. . 

.§.50 

·Ausnahmen vom Vorverfahren 

Ist über einen Antrag auf Vornahme eines Verwal
.tungsakte·s oder über einen Rechtsbehelf ohne zurei
Chenden Grund oin ange~essener -Frist sachli~ niCht 
entsOiieden w.orden, so.ist.abweichend von§ 48die Kla
ge unm,ittelbar zulässig. Die Klage kann. 'nicht vor Ab
lauf von. drei" Monaten .seit dem Antrag auf Vornahme 
eines V~rwaltungsaktes oder· seit der Einlegung des 
Recht~bel;telfs erhoben werden, es sei denn, daß wegen 
besonde.rer Umstände des Falles eirie kürzere Frist ge
boten. ist. Liegt ein zureichender Grwid dafür vor, ·daß 
·der :t>eantragte Verw.altungs.akt noch nicht erlassen oder 
über den Rechtsbehelf noch nicht entschieden worden 
ist, ~o. setzt· das Kirchengericht das Verfahren -bis zum 
Abi.auf einer von ihm bestimmten Fi"ist, die. vetl~ngert 

. . . werden kann, aus. Wird der Verwaltungsakt innerhalb 
der vom Kirchengericht gesetzten Frist . erlassen oder 
.dem Rechtsbehelf innerhalb dieser Frist stattgegeben, 
so i:St di~ Hauptsache für erle.digt z~ erklären. 

§ ?1 
Verschweigung. 

Die· Klage nach· § 50 kann nur biS zum Ablauf eines 
Jahres seit. ·der Stellung des Antrages· auf Vornahme 
eines Verwaltungsaktes oder seit der ~inlegung des 
Rechtsbehelfs· erhoben werden, ·es sei denn, daß die 
Klageerhebung vor Ablauf der Jahresfrist infolge höhe
rer Gewalt unmöglich war oder unter den hesonderen 
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Verhältnissen des Einzelfalles unterblieben ist. Soweit 
nach Satz 1 die Klage·noch nach Ablauf der Jahresfrist 
erhoben werden kann, sind die Vorschriften det Ver
waltungsgerichtsordnung uber die Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand entsprechend anzuwenden. 

§ 52 

Klagegegner 

Die Klage ist gegen die kirchliche Amtsstelle zu rich
ten, die den angefochtenen Verwaltungsakt ·erlassen 
oder den. beantr.agten Verwaltungsakt 'unterlassen hat. 

§ 53 

Widerklage 

(1) Die Widerklage kann erhoben werden, wenn der 
Gegenanspruch mit dem in der Klage gelt~nd ge
machten Anspruch oder mit den -gegen ihn vorge
brachten Verteidigungsmitteln zusammenhängt;. 

(2) Bei Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen ist die 
Widerklage ausgeschlossen. 

§ 54 

Beschränkte aufschiebende Wirkung ~e~ Anfechtung 

(1) Der Einspruch, die Beschwerde und die Anfech
tungsklage haben aufschiebende Wirkung. _Die 
kirchliche Amtsstelle, die den angefoChtenen Ver
waltungsakt erlassen hat, k~nn jedoch dessen Voll
ziehung anordnen, wenn sie es tm kirchlichen In~ 
teresse oder im überwiegenden Interesse eines Be
teiligten für geboten hält. Die· . Anordnung ist 
schriftlich zu begründen; es sei denn,·:d~ß-"Gefahr 
im Verzuge ist. . 

(2) Die Einspruchs- und die Beschwerdes.telle können, 
solange das. Vorverfahren bei ihnen· "anhängig ist, 
die Vollziehung des Verwaltungsaktes· aussetzen. 

(3) Das Kirchengericht kann auf .Antrag· die aufschie-
. bende Wirkung ganz oder teilweise:wiederherstel
len; der Antrag ist auch vor.Erhebung der Ap.fech
tungsklage zulässig. 'Ist der Verw:altungsakt im 
Zeitpunkt der Entscheidung schor~„ ·vollzogen, so 
kann das Kirchengericht die Aufhebung der Yoll
ziehung anordnen. Die Wiederherstellung der auf
schiebenden Wirkung kann von AuJlagen abhängig 
gemacht werden: Sie kann auch ?efristet werden. -

(4) Beschlüsse über Anträge· nach Absatz: 3 können je
derzeit geändert oder aufge:q.oben werden. 

(5) Die Entscheidungen nach den Absätz~n 3 und 4 
kann der Vorsitzende· des KirChengerichts allein 
treffen. 

§ 55· 

Vergleich 
Um den geltend gemachten Anspruch vollständig oder 

zum Teil ZU erledigen, können die Bet~iligten zur Nie
derschrift des KirchengeriChts oder in eiriem Verfahren 
nach§ 26 eine·n Vergleidl schließen, sow:.ei~ sie·über den 
Gegenstand der Klage· verfügen köni:ien~ 

§ 56 

Urteilstenor 
(1) Soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig und .der 

Kläger dadurch- in seinen Rechten verletzt_ ist, hebt 
das Kirchengericht den Verwaltungsakt und0 die 'auf 
Rechtsbehelfe ergangenen Bescheide .auf. Ist der 
Verwaltungsakt schon vollzogen; so kann das -Kir
chengericht· auf Antrag auch. aussprechen,- daß :und 
wie die.kirchliche Amtsstelle dieVollziehurig rück
gängig zu machen hat. Dieser Ausspruch ist nur 
zulässig, wenn die kirchliche Amtsstelle dazu in der 
Lage und diese Frage spruchreif ist. Hat· sich der 



'Verwaltungsakt vorher durch Zurücknahme oder 
.anders erled~igt, so spricht das Kircherigericht auf 
Antrag durch Urteil· aus, daß der Verwaltungsakt 
rechtswidrig gewesen ist, wenn der Kläger ein be
rechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat. 

(2) Betrifft der angefochtene Verwaltungsakt eine 
Leistung in Geld oder anderen vertretbaren Sachen 
oder eine Feststellung, so kann das Kirchengericht 
·die Leistung in anderer Höhe festsetzen. oder die 
Feststellung durch eine andere ersetzen. 

(3) Kann neben der Aufhebung eines Verwaltungsak
tes eine Leistung verlangt werden, so ist im glei- · 
chen Verfahren auch die Verurteilung zur Leistung 
zulässig. 

(4) Soweit die Ablehnung oder Unterlassung des Ver
waltungsaktes rechtswidrig und der Kläger dadurch 
in seinen Rechten .verletzt ist, spricht das Kirchen-: 
gericht die Verpflichtung der kirchlichen Amtsstel
le aus, den beantragten Verwaltungsakt zu. erlas
sen, wenn die Sache spruchreif . ist. Andernfalis 
spricht es.die· Verpflichtung ·aus, den Kläger unter 
Beachtung der Rechtsauffassung des Kirchep.ge
richts zu bescheiden. · · 

§ 57 

Nachprüfung von Ermessensentscheidungen 

, Soweit die kirchliche Amtsstelle ermachtigt ist, nach 
ihrem Ermessen zu handeln, prüft das. -KirchengeriCht 
auch, .ob :der Verwaltungsakt oder seine Ablehnung 
oder Unterlassung rechtswidrig ~ind, weil die gesetz
lichen Grenzen des Ermessens überschritten sind oder 
von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächti
gung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht 
worden ist. -

§ 58 

Feststellungsklage 

(1) Die Feststellungsklage steht nur demjenigen zu, 
der ein l;>erechtigtes Interesse an der bal,digen Fest
stellung hat. 

(2) Die Feststellung des Bestehens oderNichtbestehens 
eines -öffentlich-rechtlichen · Rechtsverhältnisses 

· kann nicht begehrt werden, wenn der Kläger seine 
Rechte durch Anfechtung-, Verpflichtungs- oder 
Leistungsklage verfolgen kann oder hätte verfol
gen können. Dies gilt .nicht, wenn die Festslelluµg 
der Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes begehrt 
wird. · 

§ 59 

Besondere Verfahren in Aufsichtssachen gegenüber 
kirchlichen Körpe1rsmaiten 

Ist aufgrund kirchengesetzlicher Regelung die Nach
prüfung kirchenaufsichtlicher Maßnahmen gegenüber 
kirchlichen Körperschaften durch das Kirchengericht zu
lässig, so· ist birinen ·der Frist von einem Monat nach 
Bekanntgabe der Maßnahme die Beschwerde a~ die 
oberste landeskirchliche Aufsichtsbehörde, gegen deren 
Maßnahmen binnen gleicher Frist der Einspruch-bei die
ser· gegeben. Im übrigen finden die Vorschriften. über 
die Anfechtung von Verwaltungsakten Anwendung. Ist 
die angefochtene Maßnahme einer Aufhebung nicht fä
hig; so spricht das Kirchengericht aus, daß die Maßnah
me nicht rechtmäßig war. 

§ 60 

Rechtsbehelfsbelehrung 

(1) Die Frist für ein Rechtsmittel oder einen anderen 
Rechtsbehelf beginnt mit der Zustellung zu laufen, 
wenn' der Beteiligte über den Rechtsbehelf, die Ver-

waltungsbehörde oder das Gericht, bei dene11 der „ 

Rechtsbehelf anzubringen ist, deren Sitz und die 
einzuhalten.de· Frist schriftlich belehrt worden ist. 

(2) Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig er
teilt, so ist die Einlegung des Rechtsbehelfs nur in
nerhalb eines Jahres seit Zustellung, Eröffnung 
oder Verkündung zulässig, es sei denn, daß die 
Einlegung vor Ablauf der· Jahresfrist infolge höhe
rer Gewalt unmöglich war oder die Belehrung da
hin erfolgt ist, ein Rechtsbehelf sei nicht gegeben. 
Auf den Fall höherer Gewalt sind die Vorschriften 
der Verwaltungsgerichtsordnung über die Wieder
einsetzung in den vorigen Stand entsprechend an-
zuwenden. · 

§ 61 

Wiederaufnahme des Verfahrens 

(1) Ein rechtskräftig beendetes Verfahren· kann nach 
den für Streitigkeiten vor den staatlichen allgemei
nen Verwaltungsgerichten geltenden Vorschriften 
Wieder aufgenommen werden. 

(2) Die Befugnis zur Erhebung der Nichtigkeitsklage 
und der Restitutionsklage steht auch dem Vertre
ter des allgemeinen kirchlichen Interesses zu. 

V. Abschnitt 

Einstweilige Anordnungen 

§ 62 

(1) Auf Antrag kann das Kirchengericht, auch schon 
vor Klageerhebung, eine einstweilige Anordnung 
in bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die 
Gefahr besteht, daß durch eine Veränderungdes 
bestehenden Zustandes die Ve.rwirklichtlng eines 
Rechts des Antragstellers vereitelt. oder wesentlich 
erschwert werden· ~Öimte. Einstweilige Anoidnun".' 
gen sind auth zur Regelung eines vorläufigen Zu
standes in ·bezug auf einen streitigen Gegenstand ,, 
zulässig, wenn diese Regelung, vor allem bei dau- -
emden Rechtsverhältnissen, um wesentliche Nach
teile. abzuwenden oder aus anderen Gründen ·nötig 
erscheint. · 

(2) Für 4en Erlaß einstweiliger Anordnungen gelten 
die auf das Verfahren vor den staatlichen allgemei- . 
nen Ver'o/altungsge:dchten anzuwendend.en Vor
schriften. 

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten nicht für 
die Vollziehung des angefochtenen Verwaltungs• 
aktes oder die Beseitigung der aufschiebenden 
Wirkung eines Rechtsbehelfs. 

VI. Abschnitt 

Rechtsmittel 

§ 63 

Revision, unanfechtbare Entscheidungen 

(1) Den Beteiligten steht gegen Urteile des Kirchenge
richts die ReviSion an das Verfassungs- und Ver;,. 
waltungsgericht der Vereinigten Evangelisch-Lu
therischen Kirche Deutschlands (Revfsionsgericht) 
nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zu. 

(2) Andere Entscheidungen des Kirchengerichts sind 
unanfechtbar, soweit nicht in dieser Kirchenge
richtsordnung etwas anderes ausdrücklich bestimmt 
ist. 

§ 64 

Revisionsgründe 

Die Revision ist zulässig, we:p.n Verletzung. des von , 
der Vereinigten Evangelisch;.Lutherischen Kirche · 
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Deutschlands gesetzten Rechts oder des Verfassungs
re~ts der betreffenden Landeskirche ·gerügt wird. 

§ 65 

BesondereRevisionsgründe in Verwaltungssachen, 
Nichtzulassungsbeschwerde 

(1) In Verwaltungssachen ist die Revision ferner gege
ben, wenn wesentliche Mängel des Verfahrens gea 
rügt werden oder wenn sie vom Kirchengericht- zu-' 
gelassen ist. Sie muß zugelassen werden, · 
a) wenn die Rechtssache grundsätzlich Bedeutung 

über den Bereich der Landeskirche hinaus hat, 
. b) wenn das Urteil von einer Entscheidung des 

Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Ver.: 
einigten -.Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands abweicht und auf der.Abweichung 
beruhen kann. 

(2) Die Nichtzulassy.ng der Revisioi:i. kann selbständig 
durch Beschwerde innerhalb ei'nes Monats nach Zu
stelh:1-ng des mit. Gründen versehenen Urteils ange
fochten werden. Die Beschwerde· ist schriftlich bei 

. der Geschäftsstelie des Kirchengericht~ einzulegen. 
In der Beschwerdeschrift muß die grundsätzliche 
Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die ·Ent
scheidurig des Verfassungs"'. und Verwaltungsge
richts der Vereinigten Evangelisch-Ltitherisd:len 
Kirche Deutschlands bezeicluiet werden, von der 
das Urteil des Kirchengerichts abweicht. · · 

(3) Die Einlegung d.er ·Bes:&werde hell).nit die Rechts
kraft des Urteils ... 

(4) Uber die Beschwerde entscheidet das Revisionsge'." 
richt aufgrund schriftlichen Verfahrens durch Be
schluß, der nicht der Verkündung bedarf. Mündli• 
·ehe Verhandlurigkann angeordnet werden .. Der Be
schluß ist zu begründen. 

(5) Mit der Ablehnui;ig der Beschwerde durch das Re
visiOnsgericht oder ihrer Rücknahme wird das Ur
teil rechtskräftig. Wird der Beschwerde stattgege
ben; so beginnt mit der Zustellung des Beschwerde
bescheides der Lauf der Revisionsfrist. 

§ 66 

Behandlung von Verfassungsangelegenheiten 
im R~visionsveriahren · 

·Kommt das Revisionsgericht in Abweichung von der 
Entseheidung des Kirchengerichts zu _der Uberz.eugung, 
daß eine Rechtsnorm eines Kirchengesetie!5, einer Ve_r
ordnung oder Satz1:1ng :mit der Verfassung der betref
fenden Landeskirche nicht vereinbar ist, so finden die 
Vorschriften des§ 46 entsprechende ,Anwendung. 

§ 67 

·Zulässige Revision:sgrü.nde 

(1) Die Revision kann nur ·auf Rechtsverletzung ge-
stützt werden. · , 

(2) Das Revisionsgericht ist an die in dem ij.hgefochte- . 
nen Urteil enthaltenen tatsächlichen Feststellungen 
gebunden, es sei denn, daß in bezug auf diese Fest
stellungen zulässige und begründete Revisiop.s-
gründe vorgebracht sind. · 

§ 68. 

.Fristen 

(1) Die Revision isf;binneri Monatsfrist nach Zustellung 
·des mit Gründen versehenen Urteils bei der Ge
schäftsstelle des Kirchengerichts schriftlich einzu-. 
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legen und innerhalb einer weiteren Fris.t von einem 
Monat nach Ablauf der Einlegungsfrist zu begrün
den. Die Frist zur Begründung der Revision kann 
auf eii;ien vor ihrem Ablauf gestellten Antrag v.om 
Vorsitzenden des. Revisionsgerichts ve:r;längert 
werden. · 

(2) Die Beteiligten sind über das Rechtsmittel zu be
lehren. § 60 findet entsprechende.Anwendung. 

_§ 69 

Inhalt der Revision und der Revisionsbegrüildung 

Die Revision muß das angefochtene Urteil angeben. 
Die Revision oder die Revisionsbegründung müssen ei
nen bestimmten Antrag enthalten, die verletzte Rechts
norm und, soweit Verfahrensmängel gerügt werden, 
die Tatsachen bezeichnen, die d~n Mangel ergeben. 

§ 70 

Zurücknahme der Revision 

Für die ZurüCknahme der Revislon gilt § 22 Abs. 1 ent
sprechend,, Die Zurucknahme bewirkt den Verlust des 
Rechtsmittels; das Revisionsgericht entscheidet durch 
Beschluß über ~iie Ko_stenfolge. 

§ 71 
Unzulässigkeit von Klageänderung und Beil~dung 

Klageänderungen und Beila.dungen sind im Revisions-
verf ahren unzulässig. · · 

§ 72 

Förmliche Prüfung der Revisfonsvoraussetzungen 

Das Revisionsgericht prüft, ob die Revision statthaft 
und ob sie in der vorgeschriebenen Form und Frist ein
gelegt und begründet worden ist. Mangelt es an einem 
dieser Erfordernisse, so ist die Revision unzulässig. 

§ 73 

Entsdleidungen des Revisionsgerichts 

(1) Ist die Revision unzulässig, so verwirft sie das Re-
visionsge_ritht durch Beschfuß. · 

~2) Ist die Revision unbegründet, so weist das Revi-
sionsgericht die- Revision zurück. · 

(3) Ist die Revision begründet, so kann das Revisions
gericht 
a) in der Sache selbst entscheiden, 
b) das angefochtene Urteil.aufheben und die _Sache 

zur anderweitigen Verhandlung ; uhd . EntschEii~ 
dung zurückverweis~n. 

(4) Ergeben· die Entscheidungsgründe zwar eine ·ver
letzung des bestehenden Rechts, stellt sich die Ent
scheidung selbst aber aus anderen Gründen als rich
tig dar, so ist die Revision zurückzuweisen. 

'§74 

. Verfahrensvorschriften 

FÜ.r die Revision gelten die Vorschri~ten des II. und 
1v: Abschnitts sinngemäß, soweit sich nicht aus diesem 
Abschnitt und dem von der Vereinigten Evang'elisch
Lutherischen Kirche Deutschlands gesetzten Verfah
rensrecht etwas anderes ergibt. 

§ 75 

Verfahrensvorschriften der VELKD 

Die Vorschriften dieses Abschnitts finden nur An
wendung, soweit das ReCht der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands über das Verfahren 
vor. dem Revisionsgericht keine abweichenden Vor
schriften enthält. 



VII. Abschnitt 

Kosten des Verfahrens 

§16 

Gerichtskosten und Kosten der Verfahrensbeteiligten 

(1) Gericht~kosten. (Gebühren und Auslagen) werden 
in Verwaltungssachen nach Maßgabe der im Lande 
Schleswig-Holstein geltenden staatlidl.en· Vorsclirif
ten mit Ausnahme -der Auslagen, die d\Irch. Ver
handlungen außerhalb des Gerichtssitzes entste
hen, erhoben. Das Kirchengericht kann besdiließen,- . 
daß von der Erhebung der Gebühren ganz oder teil;,, 
weise abzusehen ist. In Verfassungssamen werdt;:!n 
keine Gebühren erhoben. 

(2) Das Kirchengericht entscheidet in der Endentsdl.ei
dung oder durch besonderen Beschluß, der nicht der 
Verkündung bedarf, unter Berücksichtigun,g der 

. Entscheidung in der Hauptsache naCb billigem Er
messen über die Verteilung <:Jer Gerichtskosten. auf 
die Parteien und über die Erstattung von notwen:.:. 
digen Auslagen der Beteiligten und von durch die 
Vertretung in angemessenem Umfang entstande-
nen Kosten. -

(3) Soweit ein Vorverfahren stattgefunden hat, sind 
Gebühren und Auslagen für einen Bevollmächtig
ten nur erstattungsfähig, wenn das Kirchengericht 
dessen Zuziehling für das Vorverfahren für not-: 
wendig erklärt. · 

· (4) Uber den Streitwert entscheidet das Kirchengericht 
mit der Endentscheidung oder durch besonderen 
Beschluß, der nicht derVerkündung bedarf. 

(5) Der Urkundsbeamte des Kirchengerichts setzt alJ.f 

.Antrag den Betrag der zu erstattenden Kosten fest. 
Gegen die Kostenfestsetzung ist innerhalb von zwei 
Wochen nach Bekanntgabe der EntscheiQ.ung die 
Erinnerung an den Vorsitzenden des Kirchenge
richts gegeben. Dieser entscheidet endgültig. 

(6) Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 4 sind 
nicht selbständig anfechtbar. · 

§ 11 

Entschädigung der Zeugen und Sachverständigen 

Zeugen . und ·Sachverständige werden nach den Be
stimmungen des Gesetzes übet die Entschädigung von 

· Zeugen und Sachverständigen vom 26. Sept. 1963 (BGB!. 
I, S. 758) fü seiner jeweils geltenden Fassung e)1.tschä-. 
digt. 

§ 78 

Kosten des Revisionsverfahrens 

Für die Kosten des Revisionsverfahrens gelten die . 
Bestimmungen der Vereinigten Evangelisch-Lutheri
schen Kirche Deutschlands. 

VIII. Abschnitt 

Sdl.lußvorschriften 

§ 79 

Anwendung der Verwaltungsgerichtsordnung 

· Soweit diese Kir<;:hengerichtsordnung keine Vor
schriften über das Verfahren enhält, sind die Bestim
mungen _der Verwaltungsgerichtsordnung vom 21. Ja-

1 

n:uar 1960 (BGB!. I, S. 17) in ihrer jeweils geltenden· 
Fassung·anzuwenden. 

III. Bekanntmachungen 

IV.·. Kirchliche Organe 

V. Personalnachrichte.n 

Vt Mitteilungen 
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